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Totalrevision des Pensionskassengesetzes vom 20. März 1980 – Synoptische Darstellung zum Entwurf vom 29. August 2006 

Synoptische Darstellung 
 
Das neue Pensionskassengesetz im Vergleich zum alten Pensionskassengesetz sowie der Übergangsordnung 
zum Pensionskassengesetz 

  
 

Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt  Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt 
(PKG) 

Übergangsordnung zum Gesetz betreffend die Pen-
sionskasse Basel-Stadt (UePKG) 

Erster Abschnitt:  Allgemeine Bestimmungen 
 

  

I. Allgemeines   
Rechtsnatur und Zweck Name, Rechtsnatur und Zweck 
 § 1. Unter dem Namen „Pensionskasse Basel-Stadt“ (genannt 
Pensionskasse) besteht eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. 

§ 1. Unter dem Namen „Pensionskasse Basel-
Stadt“ (genannt Kasse) besteht eine öffentlich-
rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlich-
keit. 

 

2 Die Pensionskasse bezweckt die berufliche Vorsorge für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates und der angeschlossenen 
Institutionen und schützt die Versicherten und deren Angehörige ge-
gen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. 

2 Die Kasse bezweckt die berufliche Vorsorge für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates 
und der angeschlossenen Institutionen und 
schützt die Versicherten und deren Angehörige 
insbesondere gegen die wirtschaftlichen Folgen 
von Alter, Tod und Invalidität. 

 

3 Die Pensionskasse führt die obligatorische Vorsorge gemäss dem 
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge (BVG) durch und unterliegt den massgebenden Bundes-
gesetzen über die berufliche Vorsorge. Sie ist im Register für die be-
rufliche Vorsorge des Kantons Basel-Stadt eingetragen. 

3 Die Kasse führt die obligatorische Vorsorge ge-
mäss BVG durch und unterliegt den massgeben-
den Bundesgesetzen über die berufliche Vorsor-
ge. Sie ist im Register für die berufliche Vorsorge 
des Kantons Basel-Stadt eingetragen. 

 

4 Die Pensionskasse garantiert in jedem Fall die Mindestleis-
tungen gemäss BVG. 

4 Die Kasse garantiert in jedem Fall die Mindest-
leistungen gemäss BVG. 
 

 

Angeschlossene Institutionen Anschluss anderer Institutionen 
 § 2. Die Pensionskasse kann mit öffentlichen und privaten Institu- § 2. Die Kasse kann auf Antrag des Regierungs-  
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tionen, welche Aufgaben im öffentlichen Interesse des Kantons Basel-
Stadt erfüllen, Verträge über die Versicherung ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter abschliessen. 

rates mit öffentlichen und privaten Institutionen, 
welche Aufgaben im öffentlichen Interesse des 
Kantons Basel-Stadt erfüllen, Verträge über die 
Versicherung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter abschliessen. 

2 Die Pensionskasse kann den angeschlossenen Institutionen ande-
re, vom Pensionskassengesetz abweichende Vorsorgepläne anbie-
ten. Sofern der Anschlussvertrag nichts anderes bestimmt, gelten die 
Bestimmungen des Pensionskassengesetzes auch für versicherte 
Personen der angeschlossenen Institution. Der Verwaltungsrat erlässt 
hierzu die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. 

2 Die Institutionen tragen die Kosten während der 
Dauer des Anschlusses. 

 

3 Die Institutionen tragen die Kosten während der Dauer des An-
schlusses. 

  

 Struktur der Kasse 
  § 3. Die Kasse besteht aus der Abteilung I (Voll-

versicherte) und der Abteilung II (Spareinleger mit 
Versicherungsschutz). 
2 Die freiwillige Versicherung im Sinne der Art. 46 
und 47 des BVG wird nicht geführt. 

   
Reglemente Vollziehungsvorschriften 
 § 3. Die Pensionskasse erlässt Ausführungsbestimmungen zu 
diesem Gesetz in der Form von Reglementen. Soweit die Reglemente 
Bestimmungen mit Auswirkungen auf die Höhe der Beiträge des Staa-
tes enthalten, bedürfen sie der Genehmigung des Regierungsrates. 

 § 62. Der Regierungsrat erlässt die Vollziehungs-
vorschriften. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Kreis der Versicherten Beitritt 
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Mitgliedschaft 
 § 4. In der Pensionskasse werden Personen versichert, die ge-
mäss BVG der obligatorischen Versicherung unterstehen und die: 
a) im Dienste des Kantons Basel-Stadt stehen oder 
b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vertraglich angeschlossenen 

Institutionen gemäss § 2 sind. 

§ 4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitglieder 
des Regierungsrates sowie Gerichtspräsidentin-
nen und –präsidenten gehören der Kasse als 
Mitglieder an, sofern sie nach den Bestimmungen 
des BVG der obligatorischen Versicherung unter-
stellt sind. 

 

2 Das Reglement oder die Anschlussverträge können Ausnahmen 
von der Beitrittspflicht vorsehen oder den zu versichernden Perso-
nenkreis einschränken. 

2 Die Kasse kann Ausnahmen von der Beitritts-
pflicht vorsehen bzw. den zu versichernden Per-
sonenkreis einschränken. 

 

 3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht 
unter die obligatorische Versicherungspflicht ge-
mäss BVG fallen, können bei Vorliegen eines un-
befristeten Dienstverhältnisses im Monatslohn bei 
einem Beschäftigungsgrad von mindestens 20% 
die Versicherung in Abteilung II beantragen. Die 
Bedingungen werden im Reglement geregelt. 

 

 § 7. Die Versicherung erfolgt je nach Dauer des 
Arbeitsverhältnisses, nach Alter und Gesund-
heitszustand in der Abteilung I (Vollversicherte) 
oder in der Abteilung II (Spareinleger mit Versi-
cherungsschutz). 
2 Der Übertritt in die Abteilung I ist vom Gesund-
heitszustand der versicherten Person abhängig. 
Über die Zuweisung in eine der Abteilungen ent-
scheidet die Kassenverwaltung, gestützt auf die 
ärztliche Untersuchung. 
3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Eintritt 
in die Kasse mehr als 55 Jahre alt sind, werden 
ausschliesslich in Abteilung II versichert. 
4 Der Regierungsrat kann im Einvernehmen mit 
der Kasse für bestimmte Personengruppen Ab-
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weichungen vorsehen, wobei die Versicherung 
während der Probezeit in jedem Fall in Abteilung 
II zu erfolgen hat. 
 

Freiwillige Versicherung Struktur der Kasse 
Freiwillige Weiterführung der Versicherung 

 § 5. Die freiwillige Versicherung gemäss Art. 46 und 47 BVG 
ist ausgeschlossen. 

 § 3. 2 Die freiwillige Versicherung im Sinne der 
Art. 46 und 47 des BVG wird nicht geführt. 
§ 11. Ein Versicherter, dessen Anstellungsver-
hältnis ohne Pensionsanspruch erlischt, kann die 
Versicherung zu unveränderten Bedingungen und 
auf eigene Kosten weiterführen, sofern er das 40. 
Altersjahr vollendet hat und seine Beitragszeit 
mindestens zehn Jahre beträgt. 
2 Ein Anspruch auf Invalidenrente entsteht nur, 
wenn der Versicherte zu mehr als zwei Dritteln 
invalid im Sinne des IV-Gesetzes ist. Ein An-
spruch gemäss § 32 Abs. 3 des Pensionskas-
sengesetzes besteht nicht. 
 

Auskunfts- und Meldepflicht Auskunfts- und Meldepflicht  
Ärztliche Untersuchung 

 § 6. Die Versicherten haben der Pensionskasse über alle für ihre 
Versicherung massgebenden Verhältnisse, insbesondere über Ände-
rungen des Zivilstandes und der Familienverhältnisse, ohne besonde-
re Aufforderung wahrheitsgetreue Auskunft zu geben. 

§ 5. Neu in die Kasse aufzunehmende und be-
reits versicherte Personen sowie Anspruchsbe-
rechtigte sind zu wahrheitsgetreuer Auskunft über 
alle das Versicherungsverhältnis betreffenden 
Fragen verpflichtet und haben sich den allfällig 
geforderten ärztlichen Untersuchungen zu unter-
ziehen. Sie haben von sich aus alle Tatsachen zu 
melden, welche das Versicherungsverhältnis be-
einflussen können. 
 

 

2 Die Pensionskasse kann eine Gesundheitsprüfung anordnen.  § 9. Wer sich über einen guten Gesundheitszu-
stand ausweisen kann, wird ohne Vorbehalt ver-
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sichert. 

3 Die Arbeitgeber sind verpflichtet, alle zur Führung des Versiche-
rungsverhältnisses nötigen Angaben und Auskünfte zu erteilen. 

  

   
Leistungskürzung; Anrechnung von Leistungen Dritter; Rücker-
stattung 

Ärztliche Untersuchung 
Kürzung der Leistungen wegen Vorbehalts 
Anrechnung von Leistungen Dritter 
Rückgriffsrecht gegenüber Dritten 
Berichtigung von Leistungen 
Überversicherung 
Kürzung der Invalidenrente 

 § 7. Das Reglement enthält Bestimmungen über die Kürzung der 
Leistungen bei Verletzung von Auskunfts- und Meldepflichten und bei 
schwerem Verschulden sowie über die Anrechnung von Leistungen 
Dritter und über die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistun-
gen. 

  

 § 9. 2 Der Vorsorgeschutz, der mit den einge-
brachten Austrittsleistungen erworben wird, darf 
nicht durch einen neuen gesundheitlichen Vorbe-
halt geschmälert werden. 

 

 3 Die Dauer eines allfälligen Vorbehaltes beträgt 
höchstens fünf Jahre. Die bei einer früheren Vor-
sorgeeinrichtung abgelaufene Zeit eines Vorbe-
haltes wird dabei auf die neue Vorbehaltsdauer 
angerechnet. Ein Vorbehalt bleibt unbeachtet, 
wenn zwischen diesem und dem Versicherungs-
fall kein Zusammenhang besteht. 

 

 4 Der mit Vorbehalt Versicherte hat das Recht, 
eine neue ärztliche Untersuchung zu verlangen. 

 

  § 22. Versicherte Ereignisse, die unter Vorbehalt 
stehen, bewirken eine Kürzung der Renten um 
einen Drittel, höchstens jedoch auf die Mindest-
leistungen gemäss BVG. Kinderrenten und Wai-
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senrenten werden nicht gekürzt. 

  § 23. Werden bei Eintritt eines Versicherungsfal-
les Renten aufgrund der Bundesgesetzgebung 
über die Militärversicherung und die Unfallversi-
cherung, des Gesetzes betreffend die Versiche-
rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kantons Basel-Stadt bei Unfall und Krankheit o-
der entsprechender ausländischer Bestimmungen 
gewährt, so werden die Leistungen der Kasse so 
weit gekürzt, dass das gesamte Ersatzeinkom-
men 90% des entgangenen Bruttolohns nicht ü-
bersteigt. Das Ersatzeinkommen umfasst auch 
die unter § 17 der Verordnung genannten Leis-
tungen. 
2 Liegen besondere Verhältnisse vor, so kann die 
Verwaltungskommission auf eine Kürzung teil-
weise oder ganz verzichten. 

  3 Krankentaggeldleistungen gemäss dem Gesetz 
betreffend die Versicherung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt bei Un-
fall und Krankheit werden nicht angerechnet. 

  § 24. Ist ein Dritter für die Invalidität oder den Tod 
des Mitgliedes schadenersatzpflichtig, so tritt die 
Kasse bis höchstens zum Betrage ihrer Leistun-
gen in die Rechte des Mitgliedes und seiner Hin-
terlassenen ein. 

 § 27. 2 Unrechtmässig bezogene Kassenleistun-
gen sind ohne Zins zurückzuerstatten. Bei gutem 
Glauben und gleichzeitigem Vorliegen einer gros-
sen Härte kann die Kasse von der Rückforderung 
absehen. 

 

  § 28. Übersteigt die Rente einschliesslich der an-
deren Einkünfte 90% des entgangenen Brutto-
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Kürzung verfügen. Sie erlässt Richtlinien und 
ordnet eine allfällige Beitragsrückerstattung. 

  § 33. Ist die Invalidität durch grobes Selbstver-
schulden entstanden, so kann die Invalidenrente 
bis auf die Hälfte, höchstens jedoch auf die Leis-
tungen nach BVG herabgesetzt werden. 

  2 Erzielt der Bezüger einer Invalidenrente vor Er-
reichen der Altersgrenze ein Erwerbseinkommen, 
das zusammen mit der Rente 90% des entgan-
genen Bruttolohns übersteigt, so wird die Rente 
um den Mehrbetrag gekürzt. 
 

Vorbezug und Verpfändung für Wohneigentum Vorzeitiger voller oder teilweiser Bezug der Austrittsentschädigung für Wohneigentum (20b) 
§ 8. Die versicherte Person kann für Wohneigentum nach Massgabe 
des Bundesrechts einen Vorbezug der Austrittsleistung verlangen o-
der ihren Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder auf Austrittsleistung 
verpfänden. 

§ 20b. Das Mitglied kann bis drei Jahre vor dem 
Erreichen des Rücktrittsalters die volle bzw. die 
teilweise Austrittsentschädigung gemäss Abs. 2 
für Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend 
machen. 

 

2 Die Bedingungen werden im Reglement geregelt. Für den admi-
nistrativen Aufwand im Zusammenhang mit Gesuchen für Wohnei-
gentumsförderung kann die Pensionskasse eine Gebühr erheben. 

2 Bis zum 50. Altersjahr kann das Mitglied die vol-
le Austrittsentschädigung beziehen. Mitglieder, 
welche das 50. Altersjahr überschritten haben, 
können höchstens die Austrittsentschädigung, auf 
welche sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hät-
ten oder aber, sofern höher, die Hälfte der Aus-
trittsentschädigung im Zeitpunkt des Bezugs be-
anspruchen. 
3 Bei vorzeitigem vollem oder teilweisem Bezug 
der Austrittsentschädigung für Wohneigentum 
werden die versicherten Leistungen des Mitglieds 
entsprechend dem nicht bezogenen Teil gemäss 
den Bestimmungen von § 14 Abs. 6 neu festge-
setzt. Bei Rückzahlung eines einmal bezogenen 
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Kapitals erfolgt der Einkauf nach den Bestim-
mungen von § 14 dieses Gesetzes bzw. Über-
gangsordnung zum Pensionskassengesetz, wo-
bei das Mitglied auch die obligatorische Einkaufs-
summe des Staates zu übernehmen hat. 
4 Die weiteren Ausführungsbestimmungen bei 
vorzeitigem Vorbezug der Austrittsentschädigung 
für Wohneigentum werden durch Verordnung ge-
regelt. 
 

 Freizügigkeit  
  § 8. Die Kasse kann mit andern Personalfürsor-

geeinrichtungen Vereinbarungen über die Freizü-
gigkeit bei Übertritt abschliessen. Diese umfas-
sen besondere Bestimmungen über die anzu-
rechnende Zeit, die zu überweisenden Beiträge 
und die gesundheitlichen Vorbehalte, soweit sie 
dem BVG nicht widersprechen. 

 2 Die Verwendung von Freizügigkeitsleistungen 
aus früheren Arbeitsverhältnissen wird im Regle-
ment geregelt. 

 

   
II. Versicherter Lohn   
Höhe des versicherten Lohnes Begriff und Koordinationsbetrag 
 § 9. Der versicherte Lohn entspricht dem Jahreslohn, vermindert 
um einen Koordinationsabzug von ⅜ des Lohnes, höchstens jedoch 
in Höhe des Höchstbetrages der ordentlichen AHV-Altersrente. 

§ 12. Als anrechenbarer Lohn gilt der jährliche 
Lohn gemäss § 22 Abs. 1 des Lohngesetzes, 
vermindert um einen im Reglement festgelegten 
Koordinationsbetrag. 

 

2 Der Jahreslohn entspricht dem voraussichtlichen jährlichen 
Grundlohn einschliesslich 13. Monatslohn. 

  

3 Der gemäss Gesetz betreffend Einreihung und Entlöhnung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt das Maxi-
mum von Lohnklasse 22 übersteigende Betrag wird nur zu 50 % ver-

 2 Der das Maximum der Lohnklasse 22 (ein-
schliesslich 13. Monatslohn) übersteigende Be-
trag wird nur zu 50% und der das Maximum der 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 10 

 
 
 
Totalrevision des Pensionskassengesetzes vom 20. März 1980 – Synoptische Darstellung zum Entwurf vom 29. August 2006 

Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt  Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt 
(PKG) 

Übergangsordnung zum Gesetz betreffend die Pen-
sionskasse Basel-Stadt (UePKG) 

sichert und der das Maximum der Lohnklasse 28 übersteigende Be-
trag wird nicht berücksichtigt. 

Lohnklasse 26 (einschliesslich 13. Monatslohn) 
übersteigende Betrag wird nicht berücksichtigt. 

4 Bei Versicherten des BVG-Plans (§ 25) entspricht der versicherte 
Lohn dem koordinierten Lohn gemäss Art. 8 BVG. 

  

   
Versicherter Lohn bei Teilzeitbeschäftigten    
 § 10. Bei Teilzeitbeschäftigten wird der Beschäftigungsgrad für die 
Ermittlung des versicherten Lohnes gemäss § 9 berücksichtigt. 

  

2 Näheres bestimmt das Reglement.   
   
Zulagen Begriff und Koordinationsbetrag 
 § 11. Durch das Reglement wird bestimmt, ob und wie weit an-
derweitige sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebende Zulagen, Vergü-
tungen und dergleichen für die Ermittlung des versicherten Lohnes 
berücksichtigt werden. 

  

2 Der aus regelmässiger Schichtarbeit zusätzlich erzielte Lohn wird 
im Rahmen der Sparkasse (vgl. § 41) beitragspflichtig. 

 § 12. 3 Durch Verordnung wird bestimmt, ob und 
wie weit anderweitige sich aus dem Arbeitsver-
hältnis ergebende Zulagen, Vergütungen und 
dergleichen zum anrechenbaren Lohn gerechnet 
werden. 

 Herabsetzung des anrechenbaren Lohnes 
 § 13. Ein Mitglied, dessen Lohn aus anderen 

Gründen als Invalidität herabgesetzt wird, kann 
innert 90 Tagen verlangen, dass die Mitglied-
schaft aufgrund des früheren Lohnes weiterge-
führt wird. Die Bedingungen werden im Regle-
ment geregelt. 

 

 2 Wird der Lohn eines Mitglieds infolge Dienstun-
fähigkeit herabgesetzt, ohne dass bereits ein An-
spruch auf Invalidenleistungen besteht, erfährt 
das Versicherungsverhältnis dadurch keine Ände-
rung. 

 

III. Austrittsleistung  
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Anspruch auf Austrittsleistung; Höhe Höhe 
Auszahlung 

 § 12. Die versicherte Person hat Anspruch auf eine Austrittsleis-
tung, wenn ihr Arbeitsverhältnis vor dem Eintritt eines Vorsorgefalles 
beendet wird, ohne dass Leistungen gemäss diesem Gesetz fällig 
werden. Für Magistratspersonen richtet sich der Anspruch nach § 46. 

§ 19. Ein Mitglied, dessen Anstellungsverhältnis 
ohne Anspruch auf eine Pension erlischt, erhält 
eine Austrittsentschädigung. Mit deren Übertra-
gung oder in anderer Weise vorgenommenen 
Gutschrift erlöschen die Ansprüche an die Kasse. 

 

2 Wird das Arbeitsverhältnis nach Vollendung des 58. Altersjahres, 
jedoch vor dem ordentlichen Rücktrittsalter beendet und wird durch 
die versicherte Person ein Arbeitsverhältnis bei einem anderen Ar-
beitgeber eingegangen, welches zu einem neuen Vorsorgeverhältnis 
führt, oder wird eine selbständige Erwerbstätigkeit aufgenommen, be-
steht wahlweise Anspruch auf die Austrittsleistung oder auf Altersleis-
tungen. 

  

3 Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt aus der Pensions-
kasse. Ab diesem Zeitpunkt wird die Austrittsleistung gemäss den 
Vorgaben des Bundesrechts verzinst. 

  

4 Höhe und Berechnung der Austrittsleistung werden durch das 
Reglement festgelegt. 

2 Die Austrittsentschädigung für Mitglieder der 
Abteilung I wird wie folgt bemessen: 
a) Die Austrittsentschädigung entspricht grund-

sätzlich dem Barwert der erworbenen Leis-
tungen (siehe Skala in der Verordnung) ab-
züglich der noch geschuldeten Beitragsleis-
tungen gemäss Abs. 3. Die erworbenen Leis-
tungen entsprechen den versicherten Leis-
tungen, wobei der für die Berechnung der 
Rentenleistungen massgebende anrechen-
bare Lohn im Verhältnis der zurückgelegten, 
einschliesslich der eingekauften Versiche-
rungsdauer zur erreichbaren Versicherungs-
dauer gekürzt wird. 

b) Die Austrittsentschädigung umfasst mindes-
tens die vom Mitglied persönlich geleisteten 
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wiederkehrenden Beiträge und einmaligen 
Nachzahlungen zuzüglich eines Zuschlages 
von 4% pro Altersjahr nach dem 20. Alters-
jahr sowie die vom Mitglied persönlich ge-
leisteten Einkaufssummen samt Zinsen. Das 
Alter für die Ermittlung des Zuschlages ergibt 
sich aus der Differenz zwischen dem Kalen-
der- und dem Geburtsjahr. 

3 Von der Austrittsentschädigung nach Abs. 2 
lit. a werden abgezogen: 

a) Die vom Mitglied noch nicht beglichenen 
Einmalbeiträge bei Erhöhungen des anre-
chenbaren Lohnes gemäss § 16 Abs. 1 lit. b 
und Abs. 3 Übergangsordnung zum Pensi-
onskassengesetz. 

b) Die vom Mitglied bei einmalig gewollter Zah-
lung bzw. bei ratenweiser Bezahlung gemäss 
§ 14 Abs. 7 lit. a und c noch nicht geleisteten 
Einkaufssummen samt Zinsen. 

c) Die vom Staat übernommene Einkaufssum-
me. Dieser Abzug vermindert sich mit jedem 
Beitragsjahr um einen Zehntel des vom Staat 
übernommenen Betrages. 

d) Der nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen ermittelte Barwert der festen 
Zusatzbeiträge gemäss § 14 Abs. 7 lit. b. 

 5 Die Austrittsentschädigung für Mitglieder der 
Abteilung I oder II entspricht jedoch stets mindes-
tens dem erworbenen Altersguthaben nach BVG. 

 

 6 Ein Mitglied, dessen anrechenbarer Lohn aus 
anderen Gründen als Teilinvalidität herabgesetzt 
wird, hat Anspruch auf eine anteilsmässige Aus-
trittsentschädigung. 
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 § 20. Erfolgt ein Übertritt in eine neue Vorsorge-
einrichtung, so wird die Austrittsleistung an diese 
überwiesen. 
2 Erfolgt kein Übertritt in eine neue Vorsorgeein-
richtung, so hat das Mitglied der Kasse mitzutei-
len, ob der Vorsorgeschutz durch eine Freizügig-
keitspolice oder durch ein Freizügigkeitskonto er-
halten werden soll. Bleibt diese Mitteilung aus, so 
wird die Austrittsleistung samt Verzugszins spä-
testens zwei Jahre nach Eintritt des Freizügig-
keitsfalles der Auffangeinrichtung (Art. 60 BVG) 
überwiesen. 
3 Versicherte können die Barauszahlung der Aus-
trittsleistung verlangen, wenn: 
a) sie die Schweiz endgültig verlassen; 
b) sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufneh-
men und der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
nicht mehr unterstehen; oder 
c) die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbei-
trag beträgt. 
4 An verheiratete Anspruchsberechtigte ist die 
Barauszahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte 
schriftlich zustimmt. 
5 Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden 
oder wird sie ohne triftigen Grund verweigert, so 
kann das Gericht angerufen werden. 
 

 

Nachdeckung  
 § 13. Die versicherte Person bleibt während eines Monats nach 
Auflösung des Vorsorgeverhältnisses für den Invaliditäts- und Todes-
fall versichert, längstens aber bis zum Beginn eines neuen Vorsorge-
verhältnisses. 
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Zweiter Abschnitt: Finanzierung und Vermögen 
 

 

IV. Allgemeine Bestimmungen   
Grundsätze der Finanzierung Deckungsrückstellung und Rechnungsgrundlagen 
 § 14. Die Finanzierung der Pensionskasse erfolgt durch Beiträge 
der Versicherten und der Arbeitgeber und durch die Erträge des Ver-
mögens. 

  

2 Die Beiträge werden in der Regel monatlich erhoben. Die Arbeit-
geber ziehen den Beitragsanteil der Versicherten vom Lohn ab. Sie 
schulden der Pensionskasse die gesamten Beiträge. 

  

3 Die Beiträge sollen zusammen mit den Vermögenserträgen si-
cherstellen, dass die Vorsorgeverpflichtungen langfristig voll gedeckt 
sind (Grundsatz des Kapitaldeckungsverfahrens mit Bilanzierung in 
geschlossener Kasse). 

 § 52. Die Kasse ist nach den Grundsätzen der 
Kapitaldeckung in geschlossener Kasse aufge-
baut. Die versicherungstechnischen Grundlagen 
werden von der Verwaltungskommission dem 
Regierungsrat zum Entscheid unterbreitet, soweit 
sie sich nicht zwingend aus dem BVG ergeben. 
2 Die Kasse erstellt jährlich eine versicherungs-
technische Bilanz und prüft in angemessenen 
Zeitabständen die Gültigkeit der Rechnungs-
grundlagen. 

4 Die Finanzierung der Vorsorge für die Versicherten der ange-
schlossenen Institutionen erfolgt getrennt von derjenigen für das 
Staatspersonal. 

  

5 Die Berechnung der Deckungsgrade richtet sich nach den bun-
desrechtlichen Bestimmungen. 

  

   
Vermögensanlage Ausstattung der Kasse 

Vermögen 
 § 15. Das Vermögen ist so zu bewirtschaften, dass Sicherheit des 
Vorsorgezwecks, marktkonformer Ertrag, angemessene Risikovertei-
lung sowie Liquidität gewährleistet sind. 

 § 53. Das Vermögen der Kasse besteht aus den 
Kapitalanlagen und der Kontokorrent-Forderung 
gegenüber dem Staat. 
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2 Der durch das Vermögen nicht gedeckte Teil 
der erforderlichen Deckungsrückstellung wird 
durch die Garantieverpflichtung des Staates gesi-
chert. 

2 Die Ziele und Grundsätze, die Durchführung und Überwachung 
der Vermögensanlage werden im Reglement festgehalten. 

 § 54. Das Vermögen der Kasse ist getrennt vom 
Staatsvermögen auszuweisen und darf deren 
Zwecken nicht entfremdet werden. Einzelheiten 
ordnet ein vom Regierungsrat erlassenes Regle-
ment. 
2 Die Kasse kann die Verwaltung der Kapitalanla-
gen geeigneten Stellen übertragen. 
3 Die Bestimmungen von Art. 49ff. BVV 2 sind 
anzuwenden. 

   
Reserven und Rückstellungen  
 § 16. Zur Absicherung von Wert- und Renditeschwankungen des 
Vermögens und von versicherungstechnischen Risiken bildet die 
Pensionskasse Schwankungsreserven sowie versicherungstechni-
sche Rückstellungen in angemessener Höhe. 

  

   
V. Beiträge der Versicherten  
Beginn und Ende der Beitragspflicht Beitragspflicht und Beitragszeit 

Beiträge der Mitglieder 
 § 17. Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme in die Pensi-
onskasse und dauert unter Vorbehalt von Abs. 2 bis zum Austritt bzw. 
bis zum Entstehen eines Anspruchs auf Leistungen, längstens jedoch 
bis zum Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters. 

§ 6. Die Beitragspflicht beginnt mit der Anstellung 
und erlischt mit deren Ende, sofern die Mitglied-
schaft nicht nach § 11 der Übergangsordnung 
zum Pensionskassengesetz des Basler Staats-
personals vom 20. November 1984 (Übergangs-
ordnung zum Pensionskassengesetz) weiterge-
führt wird. 

 

2 Für eine vollinvalide versicherte Person besteht keine Beitrags-
pflicht für die Dauer der Invalidität. Für eine versicherte Person, die 
teilinvalid oder teilpensioniert ist, vermindern sich die wiederkehren-

 § 16. 2 Der Versicherte, der die Altersgrenze er-
reicht hat, ist von der Leistung des wiederkehren-
den, nicht aber des einmaligen Beitrags befreit. 
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den Beiträge nach Massgabe des Invaliditäts- bzw. Pensionierungs-
grades. 
 
Beiträge der Versicherten Beitragspflicht und Beitragszeit 

Beiträge der Mitglieder 
 § 18. Die Versicherten leisten ab 1. Januar nach Vollendung des 
17. Altersjahres einen nicht Kapital bildenden wiederkehrenden Bei-
trag von 1.5% des versicherten Lohnes. 

§ 6. 2 Als Beitragszeit gilt die Zeit, während der 
das Mitglied nach Vollendung seines 20. Alters-
jahres beitragspflichtig war. 
3 Vor Vollendung des 20. Altersjahres hat das 
Mitglied eine Risikoprämie zu entrichten. 
 

 

2 Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres leisten die 
Versicherten einen wiederkehrenden Beitrag von 8.5% des versicher-
ten Lohnes. 

§ 16. Das Mitglied leistet 
a) einen wiederkehrenden Beitrag von 8% des 
anrechenbaren Lohnes; bis zur Vollendung des 
20. Altersjahres 0,5%; 

 

3 Bei jeder Erhöhung des versicherten Lohnes, die ab 1. Januar 
nach Vollendung des 24. Altersjahres erfolgt und die nicht auf eine 
Erhöhung des Beschäftigungsgrades zurückzuführen ist, leisten die 
Versicherten einen einmaligen, in der Regel auf 12 Monate verteilten 
Beitrag, welcher in Prozenten der Erhöhung des versicherten Lohnes 
definiert ist. Der Prozentsatz entspricht dem jeweiligen Lebensalter 
(Kalenderjahr minus Geburtsjahr) der versicherten Person. Vorbehal-
ten bleibt Abs. 4. 

 b) zudem, wenn es der Abteilung I angehört, ei-
nen einmaligen, auf zwölf Monate verteilten Bei-
trag von 50% der Erhöhung des anrechenbaren 
Jahreslohnes bei Beförderungen oder Anwen-
dung von § 15 des Lohngesetzes. 

4 Wird der versicherte Jahreslohn einer versicherten Person um 
mehr als 10% bzw. ab Alter 50 um mehr als 5% erhöht, so wird auf 
demjenigen Teil der Erhöhung, der 10% bzw. 5% übersteigt, wie bei 
einem Neueintritt verfahren. Teuerungsbedingte Lohnerhöhungen 
werden hierfür nicht berücksichtigt. 

  

5 Die Versicherten des BVG-Plans (§ 25) leisten einen Beitrag an 
die Altersvorsorge von 3.5% (Alter 25 – 34), 5% (Alter 35 – 44), 7.5% 
(Alter 45 – 54) sowie von 9% (ab Alter 55) des koordinierten Lohnes 
gemäss Art. 8 BVG. 

  

6 Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres entrichten   
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Schichtdienstleistende einen wiederkehrenden Beitrag von 8.5% der 
Schichtzulagen in die Sparkasse gemäss § 41. 

  3 Bei teuerungsbedingten Erhöhungen des anre-
chenbaren Lohnes beschliesst der Regierungsrat 
über die Leistung eines Beitrages der Mitglieder 
der Abteilung I. 

 4 Schuldet das Mitglied im Versicherungsfall noch 
Beiträge gemäss § 16 Abs. 1 lit. b oder Abs. 3 der 
Übergangsordnung zum Pensionskassengesetz, 
so sind diese mit den Ansprüchen zu verrechnen. 

 

   
Eintrittsleistung; Einkauf zusätzlicher Leistungen Einkauf 
 § 19. Bei Eintritt in die Pensionskasse sind die Austrittsleistungen 
aus früheren Vorsorgeverhältnissen sowie allfällige Freizügigkeitsgut-
haben bei Freizügigkeitseinrichtungen als Eintrittsleistung an die Pen-
sionskasse zu überweisen. Diese werden für den Einkauf in die vollen 
Leistungen, finanziert ab Alter 25, verwendet. 

§ 14. Wer bei der Aufnahme in die Abteilung I 
über 28 Jahre alt ist, hat für den Einkauf auf das 
28. Altersjahr eine Einkaufssumme zu leisten. So-
fern der obligatorische Einkauf auf das 28. Alters-
jahr vollumfänglich geleistet ist, kann sich das 
Mitglied bei Eintritt in Abteilung I durch Bezahlung 
einer zusätzlichen Einkaufssumme auf freiwilliger 
Basis weiter einkaufen, jedoch höchstens auf das 
25. Altersjahr. Die eingekauften Jahre gelten als 
Versicherungs-, nicht aber als Beitragszeit. 
3 An den Einkauf auf das 28. Altersjahr leistet der 
Staat einen Beitrag von 50% der Einkaufssumme, 
wenn das Mitglied beim Eintritt 29 Jahre alt ist. 
Dieser Beitrag vermindert sich um 2% je Jahr ü-
ber neunundzwanzig. Der vom Staat zu leistende 
Beitrag an die Einkaufssumme darf jedoch unter 
Einbezug der vollen mitgebrachten Freizügig-
keitsleistung in keinem Fall den für den Einkauf 
auf das 28. Altersjahr benötigten Betrag überstei-
gen. 
4 Der Versicherte hat den durch den allfälligen 

§ 14. Die Einkaufssumme bemisst sich nach der 
durch Verordnung unter Berücksichtigung von § 
52 festgelegten Skala. 
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Beitrag des Staates nicht gedeckten Teil der Ein-
kaufssumme zu leisten. 
5 Der zusätzliche freiwillige Einkauf unter das 28. 
Altersjahr ist vom Mitglied allein zu leisten. 

2 Reicht die Austrittsleistung früherer Vorsorgeverhältnisse nicht 
aus, um voll versichert zu sein, werden die Leistungen gekürzt. Die 
Höhe der Kürzung ist aus dem Reglement ersichtlich. 

6 Bei Nichtbezahlung oder nur teilweiser Bezah-
lung der obligatorischen Einkaufssumme wird im 
Versicherungsfall oder bei Austritt der anrechen-
bare Lohn um 1/35 je fehlendes Jahr der erfor-
derlichen 35 Versicherungsjahre des anfängli-
chen anrechenbaren Lohnes gekürzt. 

 

3 Die versicherte Person kann eine Kürzung durch eine Einmalein-
lage oder einen beim Eintritt festzulegenden festen Zusatzbeitrag 
auskaufen. Später kann, die volle Arbeitsfähigkeit vorausgesetzt, eine 
Kürzung jederzeit durch freiwillige Einlagen ausgekauft werden. Hat 
die versicherte Person die Kürzung vollständig ausgekauft, kann sie 
Beiträge in das separate Sparkapital (vgl. § 41) leisten, um damit den 
Auskauf einer Kürzung infolge vorzeitiger Pensionierung oder eine 
zusätzliche Überbrückungsrente zu finanzieren. 

7 Die obligatorische Einkaufssumme wird im Zeit-
punkt der Aufnahme in die Kasse fällig. Ab die-
sem Zeitpunkt ist ein Verzugszins zu bezahlen. 
Das neu aufgenommene Mitglied hat der Kasse 
innert 60 Tagen mitzuteilen, in welchem Umfang 
und auf welche Art es die geschuldete Einkaufs-
summe bezahlen und ob es von der Möglichkeit 
des freiwilligen Einkaufs Gebrauch machen will. 
Die Einkaufssumme kann 
a) als Einmaleinlage; 
b) als fester, bis zum Erreichen des Alters 60 

zahlbarer, nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen berechneter Zusatzbeitrag; 

c) oder aber ratenweise bezahlt werden, wobei 
die jeweilige Restschuld zu verzinsen ist. 

Hat sich das Mitglied verpflichtet, die geschuldete 
Einkaufssumme in einer der obgenannten Arten 
zu entrichten, so stehen ihm im Versicherungsfall 
die vollen reglementarischen Leistungen zu. Bei 
Zahlung der Einkaufssumme gemäss lit. a oder c 
wird der noch geschuldete Betrag von den Leis-
tungen abgezogen. 
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4 Näheres bestimmt das Reglement. 8 Die weiteren Bedingungen betreffend den Ein-
kauf in die Versicherung werden durch Verord-
nung geregelt. 

 

   
 Wiedereintritt  
 § 14a. Einem Mitglied der Abteilung I, das den 

Staatsdienst verlässt und nach einer von ihm 
nachzuweisenden familienbedingten Unter-
bruchszeit von höchstens fünf Jahren wiederum 
beim Staat angestellt wird, wird bei seinem erneu-
ten Eintritt in die Abteilung I die bisherige und die 
Unterbruchszeit als Versicherungszeit angerech-
net. Voraussetzung ist dabei, dass die seinerzeit 
erhaltene Austrittsentschädigung zuzüglich Zin-
sen wieder eingebracht und als einmalige Ein-
kaufssumme für jedes volle Unterbruchsjahr ein 
Betrag von 6% des im Zeitpunkt des Austrittes 
geltenden anrechenbaren Lohnes geleistet wird. 

 

 2 Für den Unterschied zwischen den anrechenba-
ren Löhnen im Zeitpunkt des Austrittes und des 
Wiedereintrittes hat das wiedereintretende Mit-
glied zudem dieselben Erhöhungsbeiträge zu leis-
ten, wie es als aktives Mitglied der Pensionskas-
se dazu verpflichtet gewesen wäre. 

 

 3 Die Summe der durch das Mitglied gemäss Abs. 
1 und 2 zu erbringenden Einkaufsleistungen ent-
spricht höchstens der Einkaufssumme gemäss 
§ 14 dieses Gesetzes bzw. Übergangsordnung 
zum Pensionskassengesetz. 

 

 4 Die noch verbleibende Belastung zur Differenz 
der Einkaufssumme gemäss § 14 dieses Geset-
zes bzw. Übergangsordnung zum Pensionskas-
sengesetz wird vom Staat getragen. 
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 5 Die Bestimmungen über den Wiedereintritt kön-
nen vom Mitglied nur einmal geltend gemacht 
werden. 
6 Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen 
Ausführungsbestimmungen. 
 

 

 Übertritt 
 § 15. Beim Übertritt aus der Abteilung II in die Ab-

teilung I ist für den allfälligen Einkauf auf das 28. 
Altersjahr die Einkaufssumme gemäss § 14 die-
ses Gesetzes bzw. Übergangsordnung zum Pen-
sionskassengesetz aufgrund des Alters bei Bei-
tragsbeginn und des anrechenbaren Lohnes nach 
dem Übertritt zu leisten. Überdies wird das Spar-
guthaben in die Abteilung I übertragen. 

 

 2 Beim Übertritt von Abteilung I in Abteilung II wird 
die Austrittsentschädigung gemäss § 19 auf das 
Sparkonto des Mitgliedes übertragen. 
 

 

VI. Beiträge der Arbeitgeber  
Beiträge des Staates Beiträge des Arbeitgeber  
 § 20. Der Staat leistet einen pauschalen wiederkehrenden Beitrag 
von 20% der Summe der versicherten Löhne sowie jährlich per 
1. Januar eine Einlage in den Teuerungsfonds Staat (§ 27) in der Hö-
he von 5% der Summe der versicherten Löhne. Vorbehalten bleibt § 
23 Abs. 2. 

§ 17. Der Staat leistet 
a) einen wiederkehrenden Beitrag von 11% des 
anrechenbaren Lohnes; bis zur Vollendung des 
20. Altersjahres des Mitglieds 0,5%; 

 

  b) das Doppelte des einmaligen Beitrags des Mit-
glieds der Abteilung I; 
c) die Kosten für den Teuerungsausgleich laufen-
der Renten. 
2 Die Leistungen des Staates sind jährlich in sei-
nem Budget einzustellen. 
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 Beiträge an den Sicherheitsfonds (§ 18a)  
  § 18a. Der Beitrag an den Sicherheitsfonds ge-

mäss Art. 59 BVG ist je zur Hälfte vom Mitglied 
und vom Staat zu leisten. 
 

 Vorzeitiger teilweiser Bezug der Austrittsentschädigung bei Ehescheidung 
 § 20a. Bei Ehescheidung kann ein Teil der im 

Zeitpunkt der Ehescheidung erworbenen Aus-
trittsentschädigung gemäss § 19 zur Sicherstel-
lung der beruflichen Vorsorge des geschiedenen 
Ehegatten des Mitglieds verwendet werden. Die 
Höhe des auszurichtenden Anteils an der Aus-
trittsentschädigung wird durch das Gericht be-
stimmt. Die Auszahlung des Anteils der Austritts-
entschädigung zugunsten des geschiedenen E-
hegatten erfolgt nach den Bestimmungen von 
§ 20. 
2 Bei vorzeitigem teilweisem Bezug der Austritts-
entschädigung bei Ehescheidung werden die ver-
sicherten Leistungen des Mitglieds entsprechend 
dem nicht bezogenen Teil gemäss den Bestim-
mungen von § 14 Abs. 6 neu festgesetzt. Das 
geschiedene Mitglied kann sich wiederum auf die 
vollen Leistungen einkaufen. Massgebend hiefür 
sind die Bestimmungen von § 14 dieses Geset-
zes bzw. Übergangsordnung zum Pensionskas-
sengesetz, wobei das Mitglied auch die obligato-
rische Einkaufssumme des Staates zu überneh-
men hat. 

 

   
Beiträge der angeschlossenen Institutionen Beiträge des Arbeitgebers  
 § 21. Die Beiträge der angeschlossenen Institutionen werden 
durch das Reglement und durch den jeweiligen Anschlussvertrag be-

§ 17. 4 Die angeschlossenen Verwaltungen und 
Organisationen leisten den Beitrag nach § 17 
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stimmt. Die Beiträge sind nach versicherungstechnischen Grundsät-
zen pauschal oder individuell so festzulegen, dass langfristig jede In-
stitution die vollen Kosten ihrer Vorsorge (inkl. der Verwaltung) selbst 
trägt. 

Abs. 1 lit. c der Übergangsordnung zum Pensi-
onskassengesetz nur soweit, als sich dies ge-
mäss dem Vertrag mit der Kasse aus der Versi-
cherung ihrer Mitglieder ergibt. 
 

 Sicherung der Leistungen 
 § 21. Der Leistungsanspruch kann vor Fälligkeit 

weder verpfändet noch abgetreten werden. Vor-
behalten bleibt die Verwendung gemäss den Be-
stimmungen zur Wohneigentumsförderung 
(Art. 30a-f, Art. 39 Abs. 1, Art. 83a BVG sowie 
Art. 331d und e OR). 

§ 21. Die Kasse ist befugt, Massnahmen zu tref-
fen, damit ihre Leistungen zum Unterhalt des Be-
rechtigten und der Personen, für welche er zu 
sorgen hat, verwendet werden. 

   
Beiträge für Versicherte des BVG-Plans und für Schichtdienst-
leistende 

 

 § 22. Für die Versicherten des BVG-Plans (§ 25) leisten die Ar-
beitgeber einen Beitrag in der Höhe der Beiträge der Arbeitnehmen-
den (vgl. § 18 Abs. 5). Zusätzlich leisten sie einen Risikobeitrag von 
5% des koordinierten Lohnes. 

  

2 Die Arbeitgeber leisten einen Sparbeitrag auf Schichtzulagen in 
Höhe von 17%. 

  

 
 

VII. Unter- und Überdeckung   
Unterdeckung, Sanierung Ausstattung der Kasse 
 § 23. Fällt der Deckungsgrad im Bereich Staat oder bei einer an-
geschlossenen Institution unter 100%, so hat die Pensionskasse 
Massnahmen zu prüfen, um die Unterdeckung innert einer angemes-
senen Frist beheben zu können. Fällt der Deckungsgrad unter 95%, 
sind zwingend Sanierungsmassnahmen zu treffen. 

  

2 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Zuweisung von Beiträgen 
des Staates an den Teuerungsfonds (vgl. § 20) zu reduzieren und die 
entsprechenden Mittel für Sanierungsmassnahmen einzusetzen. 

§ 53. 2 Der durch das Vermögen nicht gedeckte 
Teil der erforderlichen Deckungsrückstellung wird 
durch die Garantieverpflichtung des Staates gesi-
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chert. 
3 Für die finanzielle Sicherung seiner Garantie-
verpflichtung leistet der Staat der Kasse einen 
jährlichen Beitrag von maximal 9% des anre-
chenbaren Lohnes der Mitglieder der Abteilung I. 
Dieser Betrag kann soweit gekürzt werden, als er 
zusammen mit dem Ertrag des Vermögens den 
technischen Zins der erforderlichen Deckungs-
rückstellung übersteigt. 

3 Die einzelnen Massnahmen und die Zuständigkeiten sind im Reg-
lement aufzuführen, wobei die wirtschaftliche Last der Sanierung zu 
gleichen Teilen auf Arbeitgeber und Destinatärinnen und Destinatäre 
zu verteilen ist. 

  

 4 Ist dieser Betrag immer noch nicht ausreichend, 
so kann die allfällige Differenz durch einen einma-
ligen Betrag ausgeglichen oder andere Mass-
nahmen ergriffen werden, welche eine Zunahme 
der Garantieverpflichtung verhindern. Der Regie-
rungsrat gibt dem Grossen Rat davon Kenntnis. 

 

 5 Die Leistungen des Staates sind jährlich in sei-
nem Budget einzustellen. 
6 Die angeschlossenen Institutionen leisten den 
Betrag gemäss Abs. 3 nur soweit, als sich dies 
gemäss dem Vertrag mit der Kasse aus der Ver-
sicherung ihrer Mitglieder ergibt. 
 

 

Überdeckung; freie Mittel  
§ 24. Liegt der Deckungsgrad im Bereich Staat oder bei einer ange-
schlossenen Institution über 100% und sind zudem die Wertschwan-
kungsreserven (vgl. § 16) in ihrem Zielwert durch Aktiven gedeckt, so 
sind freie Mittel vorhanden. 

  

2 Die Möglichkeiten der Verwendung freier Mittel werden durch das 
Reglement bestimmt. 
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Dritter Abschnitt: Leistungen 
 

 

VIII. Gemeinsame Bestimmungen   
Mitarbeitende im Stundenlohn und kurzzeitig Angestellte   
§ 25. Folgende Mitarbeitende werden nach den Mindestleistungen 
gemäss BVG versichert (BVG-Plan): 
a) Personen, die im Stundenlohn angestellt sind; 
b) Personen, die auf maximal 6 Monate befristet angestellt sind; 
c) BVG-pflichtige Personen, die nach Vollendung des 63. Altersjah-

res angestellt werden. 

  

2 Die Beiträge richten sich nach § 18 Abs. 4 und § 22.   
   
Unbezahlter Urlaub  
 § 26. Leistungen und Beiträge während eines unbezahlten Urlau-
bes werden durch das Reglement bestimmt. Im Reglement wird eine 
Maximaldauer festgelegt. 

  

   
Teuerungsausgleich auf Renten des ehemaligen Staatspersonals Anpassung der Renten an die Teuerung 
 § 27. Zum Ausgleich der Teuerung auf den laufenden Renten 
(exkl. Überbrückungsrenten) wird ein separat ausgewiesener „Teue-
rungsfonds Staat“ gebildet (vgl. § 20). 

 § 25. Die laufenden Renten werden entsprechend 
der für das aktive Personal gemäss § 22 des 
Lohngesetzes geltenden Regelung an die Teue-
rung angepasst. 

  3 Eine Altrente darf so lange nicht angepasst 
werden, als sie den Anspruch eines Neurentners 
der gleichen Lohnklasse und mit gleicher Versi-
cherungszeit übersteigt. 

2 Die Mittel des Teuerungsfonds werden angemessen verzinst und 
ausschliesslich zur Erhöhung der laufenden Renten des ehemaligen 
Staatspersonals verwendet. 

  

3 Sofern die Pensionskasse über freie Mittel (vgl. § 24) verfügt, 
können diese ebenfalls zum Ausgleich der Teuerung auf den laufen-
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den Renten verwendet werden. 
4 Über die Verwendung des Teuerungsfonds beschliesst der Ver-
waltungsrat der Pensionskasse jährlich, unter Berücksichtigung der 
Teuerung und des Fondsvermögens. Der Verwaltungsrat kann bei der 
Anpassung die tieferen Renten höher gewichten. 

  

5 Die Erhöhung laufender Überbrückungsrenten richtet sich nach 
der jeweiligen Erhöhung der AHV-Renten. 

 2 Auf die Überbrückungsrente gemäss § 32 
Abs. 3 des Pensionskassengesetzes sowie auf 
die Renten der nach § 11 Versicherten und ihrer 
Hinterbliebenen wird keine Teuerungszulage 
ausgerichtet. 

6 Näheres bestimmt das Reglement. 
 

  

Teuerungsausgleich auf Renten des Personals von angeschlos-
senen Institutionen 

Beiträge der Arbeitgeber  

 § 28. Eine Erhöhung der laufenden Renten bei angeschlossenen 
Institutionen erfolgt im Rahmen der von der Institution direkt oder über 
freie Mittel erfolgten Finanzierung. 

§ 17. 4 Die angeschlossenen Verwaltungen und 
Organisationen leisten den Beitrag nach § 17 
Abs. 1 lit. c der Übergangsordnung zum Pensi-
onskassengesetz nur soweit, als sich dies ge-
mäss dem Vertrag mit der Kasse aus der Versi-
cherung ihrer Mitglieder ergibt. 

 

2 Der Entscheid für einen Teuerungsausgleich und dessen Zeit-
punkt fällt die angeschlossene Institution im Einvernehmen mit der 
Pensionskasse. 

  

3 Die Erhöhung laufender Überbrückungsrenten richtet sich nach 
der jeweiligen Erhöhung der AHV-Renten. 

  

4 Näheres regeln das Reglement und der jeweilige Anschlussver-
trag. 

  

   
Form der Leistungen; Kapitalabfindung Auskauf von Renten 
 § 29. Die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden 
in der Regel als Rente monatlich ausgerichtet. 

 § 26. Die Kasse kann von sich aus die Rente 
nach ihrem Barwert auskaufen, sofern sie keine 
Möglichkeit hat, die Verhältnisse des Rentenbe-
rechtigten regelmässig zu überprüfen (z.B. 
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Wohnsitz im Ausland). 

2 Die Pensionskasse kann an Stelle von geringfügigen Renten ge-
mäss BVG eine Kapitalabfindung ausrichten. 

 2 Im Einvernehmen mit dem Rentenberechtigten 
kann sie den Rentenauskauf jederzeit vorneh-
men. 

3 Die versicherte Person kann für höchstens 50% der Altersrente 
eine Kapitalabfindung verlangen. 

  

4 Verlässt die versicherte Person auf den Zeitpunkt der Fälligkeit 
der Altersleistungen die Schweiz endgültig, kann die volle Kapitalab-
findung verlangt werden. 

  

5 Näheres bestimmt das Reglement.   
   
 Verjährung der Leistungen  
  § 29. Forderungen auf periodische Leistungen 

der Kasse verjähren nach fünf, andere nach zehn 
Jahren. 

IX. Altersleistungen  
Altersrücktritt Altersrücktritt 
 § 30. Das ordentliche Rücktrittsalter beträgt 63 Jahre. § 30. 2 Die Altersgrenze wird nach 35 Versiche-

rungsjahren jeweils auf ein Monatsende erreicht, 
frühestens jedoch am letzten Tag des Monats, in 
dem die versicherte Person das 60. Altersjahr 
vollendet, und spätestens am letzten Tag des 
Monats, in dem sie das 63. Altersjahr vollendet. 
Die Bestimmungen des Personalgesetzes über 
die Versetzung in den Ruhestand bleiben vorbe-
halten. Als Versicherungsjahre gelten die Bei-
tragsjahre  und die eingekauften Jahre. 

 

2 Ein vorzeitiger Altersrücktritt ist ab Vollendung des 58. Altersjah-
res möglich. 

3 Das Mitglied, das während der fünf Jahre vor 
dem Erreichen der Altersgrenze nach Abs. 2, oh-
ne invalid zu sein, die jeweils auf Monatsende zu 
erfolgende Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
verlangt, hat Anspruch auf eine gekürzte Alters-
rente. 
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3 Das Rücktrittsalter für Versicherte des BVG-Plans richtet sich 
nach dem BVG. 

  

   
Altersrente Altersrücktritt 

Höhe der Alters- und Invalidenrente der Abteilung I 
Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus für Abteilung I 

 § 31. Der Anspruch auf Altersleistungen entsteht, wenn die versi-
cherte Person vorzeitig oder ordentlich zurücktritt und für denselben 
Pensionierungsgrad keinen Anspruch auf eine Invalidenrente der 
Pensionskasse hat. Vorbehalten bleibt § 12 Abs. 2. 

 § 30. Mitglieder, die mit Erreichen der Altersgren-
ze aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, haben 
Anspruch auf eine Altersrente. Der Rentenbeginn 
wird jedoch hinausgeschoben, wenn eine Weiter-
beschäftigung über die Altersgrenze hinaus er-
folgt. Bei teilweiser Weiterbeschäftigung besteht 
Anspruch auf entsprechende Teilrente. 

2 Beim ordentlichen Altersrücktritt beträgt die Altersrente 65% des 
versicherten Lohnes, abzüglich einer allfälligen Kürzung infolge unge-
nügenden Einkaufs. 

§ 32. Die Alters- bzw. Invalidenrente beträgt 65% 
des für die Berechnung der Rentenleistungen 
massgebenden anrechenbaren Lohnes. 

 

3 Beim vorzeitigen Altersrücktritt um 1, 2 oder 3 Jahre wird die Al-
tersrente um 3% bzw. 7% bzw. 12% gekürzt. Für die Bezugsjahre vor 
Alter 60 erfolgt eine versicherungstechnische Kürzung. 

 § 32. Beim vorzeitigen Altersrücktritt nach § 30 
Abs. 3 des Gesetzes betreffend die Pensionskas-
se des Basler Staatspersonals vom 20. März 
1980 (Pensionskassengesetz) wird die Altersren-
te entsprechend der Mehrbelastung im De-
ckungskapital gekürzt. 

4 Bleibt das Arbeitsverhältnis über das ordentliche Rücktrittsalter 
hinaus ganz oder teilweise bestehen, so wird der Anspruch auf Alters-
leistungen entsprechend des Umfangs der Weiterbeschäftigung bis 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, jedoch längstens bis Alter 
70, aufgeschoben. 

§ 32a. Erfolgt eine Weiterbeschäftigung über die 
Altersgrenze hinaus, so entfällt die Beitragspflicht 
des Mitglieds und des Arbeitgebers nach Errei-
chen der Altersgrenze. Der Beginn der Altersren-
te verschiebt sich entsprechend. Sie erhöht sich 
dabei für jeden weiteren vollen Monat Dienstzeit 
um 1/3% des für die Berechnung der Rentenleis-
tungen massgebenden anrechenbaren Lohnes, 
höchstens jedoch bis zur maximalen Rente von 
65% des anrechenbaren Lohnes. 
2 Der Anspruch auf Ehegattenrente wird im glei-
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chen Verhältnis erhöht, derjenige auf Waisenren-
te bleibt unverändert, ebenso derjenige auf Kin-
derrenten. Zu Lasten der Pensionskasse werden 
Kinderrenten erst dann gewährt, wenn die Wei-
terbeschäftigung endet. 
3 Ein Anspruch auf Überbrückungsrenten entsteht 
erst nach beendigter Weiterbeschäftigung. 

5 Näheres bestimmt das Reglement. 
 

  

Kinderrente zur Altersrente Höhe der Alters- und Invalidenrente der Abteilung I (§ 32) 
Höhe der Alters- und Invalidenrenten für Abteilung II (§ 32b) 

 § 32. Personen, welche eine Altersrente beziehen, haben für jedes 
rentenberechtigte Kind Anspruch auf eine Pensioniertenkinderrente. 

§ 32b. 4 Die Rentenbezüger haben für jedes Kind, 
das im Falle ihres Todes eine Waisenrente bean-
spruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente 
in der Höhe der Waisenrente gemäss § 40a. 

§ 32. 2 Rentenbezüger mit minderjährigen Kin-
dern erhalten die Kinderrente nach BVG, jedoch 
mindestens die Zulage gemäss Lohngesetz. 

2 Höhe und Anspruchsberechtigung richten sich nach den Bestim-
mungen des BVG. 

  

   
 Höhe der Alters- und Invalidenrenten für Abteilung II 
 § 32b. Das Sparguthaben eines Mitgliedes der 

Abteilung II bildet sich durch jährliche Gutschrift 
von 17% (19% abzüglich 2% für Risiko und Ver-
waltungskosten) des anrechenbaren Lohnes als 
Sparbeitrag und durch die Zinsen. Eingebrachte 
Freizügigkeitsguthaben werden ebenfalls dem 
Sparguthaben zugeführt. 

 

 2 Die Altersrente bestimmt sich aus dem bei der 
Altersgrenze erreichten Schluss-Sparguthaben 
durch Umrechnung nach folgendem Umwand-
lungssatz: 
 
Alter Jährliche Altersrente in % 
beim Rücktritt des erreichten Spargutha-
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bens 
 Männer Frauen 
55 5,4 6,1 
56 5,55 6,2 
57 5,7 6,35 
58 5,85 6,5 
59 6,0 6,65 
60 6,2 6,8 
61 6,4 7,0 
62 6,6 7,2 
63 6,8 7,4 
64 7,0 7,65 
65 7,2 7,85 
 
3 Die Invalidenrente wird nach der gleichen Tabel-
le wie die entsprechende Altersrente bemessen. 
An die Stelle des Schluss-Sparguthabens tritt die 
Summe aus bisher erreichtem Sparguthaben und 
den künftigen Spargutschriften, ohne Zins, für die 
fehlenden Jahre bis zur Altersgrenze, auf der 
letzterreichten Lohnhöhe berechnet. 
4 Die Rentenbezüger haben für jedes Kind, das 
im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspru-
chen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in 
der Höhe der Waisenrente gemäss § 40a. 
5 Die sonstigen Verfahrensregeln folgen den 
Richtlinien der Verordnung 2 zum BVG. Der Zins-
fuss beträgt 4%, entspricht jedoch mindestens 
dem vom Bundesrat für die Altersguthaben fest-
gesetzten Zinsfuss. 
 

 Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus für Abteilung II 
 § 32c. Erfolgt eine Weiterbeschäftigung über die  
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Altersgrenze hinaus, so kann auf Ersuchen des 
Mitglieds seine Beitragspflicht und diejenige des 
Arbeitgebers nach Erreichen der Altersgrenze 
weitergeführt werden. Der Beginn der Altersrente 
verschiebt sich entsprechend. Die im Zeitpunkt 
der Auflösung des Arbeitsverhältnisses fällige Al-
tersrente wird nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen bestimmt. 

   
Überbrückungsrente zur Altersrente Höhe der Alters- und Invalidenrente der Abteilung I 
 § 33. Versicherte Personen, die eine Altersrente der Pensionskas-
se beziehen und das ordentliche AHV-Alter noch nicht erreicht haben, 
erhalten zusätzlich eine AHV-Überbrückungsrente. 

§ 32. 3 Zur prozentualen Rente wird Versicherten, 
denen kein Anspruch auf eine Rente der AHV/IV 
zusteht, eine Überbrückungsrente ausgerichtet. 
Sie beträgt für verheiratete Versicherte 180% und 
für unverheiratete Versicherte 120% des Min-
destbetrages der AHV- Altersrente. Die detaillier-
ten Bestimmungen werden durch Verordnung 
festgelegt. Die Überbrückungsrente wird nicht 
ausgerichtet, wenn die gegenüber der AHV/IV 
anspruchsberechtigte Person die Anmeldung für 
den Bezug der ordentlichen Rentenleistungen bei 
der AHV/IV verweigert oder auf deren Leistungen 
verzichtet; eine Verpflichtung zum Vorbezug der 
ordentlichen AHV-Altersleistungen besteht jedoch 
nicht. Renten  ausländischer Sozialversicherun-
gen werden wie solche der AHV/IV behandelt. 

 

2 Die Höhe der vollen Überbrückungsrente beträgt bei Vollzeitbe-
schäftigten 120% der minimalen AHV-Rente pro Jahr. Bei Teilzeitbe-
schäftigung sowie bei Teilpensionierung erfolgt eine entsprechende 
Kürzung. Weist die versicherte Person weniger als 10 Beitragsjahre in 
der Pensionskasse auf, erfolgt überdies eine Kürzung von 10% pro 
fehlendes Beitragsjahr. 

4 Beim Vorbezug der Überbrückungsrente durch 
ein vorzeitig zurücktretendes Mitglied wird dessen 
Altersrente zusätzlich nach versicherungstechni-
schen Grundsätzen gekürzt. 

 

3 Im Maximum besteht Anspruch auf drei Jahresrenten. Bei einer   
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längeren Bezugsdauer als drei Jahre wird die Rente im Verhältnis der 
Bezugsdauer zu den drei Jahren gekürzt. Der Anspruch auf Überbrü-
ckungsrente besteht bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Alters, 
längstens bis zum Tod der versicherten Person oder bis zum Beginn 
einer dem Pensionierungsgrad entsprechenden Rente durch die Eidg. 
IV. 
4 Die versicherte Person kann durch freiwillige Einlagen die Über-
brückungsrente bis zur Höhe der maximalen AHV-Rente erhöhen. 

  

5 Näheres bestimmt das Reglement. 5 Der Regierungsrat kann die Anspruchsvoraus-
setzungen für die Gewährung der Überbrü-
ckungsrente neu regeln, wenn bei der Eidg. AHV 
das Rentensplitting oder die Möglichkeit des frei-
willigen Vorbezuges der Altersrente eingeführt 
wird. 

 

   
X. Invalidenleistungen   
Invalidität Invalidität 
 § 34. Die Definition der Invalidität richtet sich sinngemäss 
nach den Bestimmungen der Eidg. Invalidenversicherung (IV). 

§ 31. Als Invalidität gilt die während der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses eingetretene, durch ei-
nen körperlichen oder geistigen Gesundheits-
schaden verursachte Dienstunfähigkeit. 
2 Als Dienstunfähigkeit gilt die Verhinderung, im 
Staatsdienst eine seiner Eignung und seinen Fä-
higkeiten entsprechende Tätigkeit auszuüben. 

 

2 Die Geschäftsstelle entscheidet über das Vorliegen einer Invalidi-
tät unter Bezugnahme auf den Entscheid der IV oder auf ein allfälliges 
vertrauensärztliches Gutachten. 

5 Die Feststellung der Invalidität, ihres Grades 
und des Zeitpunkts ihres Eintritts obliegt unter 
Vorbehalt von Abs. 3 und 4 der Kassenverwal-
tung. Sie stützt sich dabei auf das Gutachten ih-
res Vertrauensarztes. Sie kann auch einen allfäl-
ligen Entscheid der Eidg. IV beiziehen. 

 

3 Die Geschäftsstelle ist jederzeit befugt, über den Gesundheitszu-
stand einer invaliden versicherten Person ein ärztliches Gutachten 
einzuholen. 
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Invalidenrente Invalidität 

Höhe der Alters- und Invalidenrenten in Abteilung I 
Dauer der Alters- und Invalidenrenten; Reaktivierung 

 § 35. Der Anspruch auf Invalidenrente entsteht, wenn die versi-
cherte Person bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache spä-
ter zur Invalidität geführt hat, in der Pensionskasse versichert war und 
a) die Arbeitsunfähigkeit mindestens ein Jahr ohne wesentlichen Un-

terbruch gedauert hat oder eine dauernde Erwerbsunfähigkeit vor-
liegt und 

b) die anspruchsberechtigte Person keinen Lohn oder gleichwertigen 
Ersatz mehr erhält und 

c) die Arbeitsunfähigkeit vor Erreichen des ordentlichen Rücktrittsal-
ters eingetreten ist. 

§ 31. 3 Der Anspruch auf Invalidenleistungen ent-
steht, wenn ein weitgehend stabilisierter Gesund-
heitszustand vorliegt, der die Dienstunfähigkeit 
voraussichtlich dauernd beeinträchtigen wird, o-
der frühstens, wenn die Verhinderung am Dienst 
ohne wesentlichen Unterbruch während eines 
Jahres bestand. 

 

 § 31. 4 Erfolgt die Feststellung der Invalidität erst 
nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses und 
nach Beendigung des Anspruchs auf Kranken-
taggelder gemäss dem Gesetz betreffend die 
Versicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kantons Basel-Stadt bei Unfall und Krank-
heit, entsteht der Anspruch auf Invalidenleistun-
gen unter Vorbehalt von Abs. 3 rückwirkend auf 
den Zeitpunkt der Beendigung des Anspruchs auf 
Krankentaggeld oder auf den Zeitpunkt der Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses, falls dieses später 
aufgelöst worden ist. 

 

   
2 Die Höhe der Invalidenrente richtet sich nach dem Grad der Inva-
lidität und entspricht grundsätzlich der versicherten Altersrente, 
höchstens 65% des versicherten Lohnes. Besteht eine Invalidität von 
weniger als 25%, besteht kein Anspruch, bei einer Invalidität von min-
destens 70% besteht Anspruch auf eine volle Invalidenrente. 

§ 32. Die Alters- bzw. Invalidenrente beträgt 65% 
des für die Berechnung der Rentenleistungen 
massgebenden anrechenbaren Lohnes. 

 

3 Die Invalidenrente wird lebenslänglich ausgerichtet. Der Anspruch 
endet beim Tod der versicherten Person bzw. bei Wiedererlangung 

§ 34. Die Altersrente beginnt nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses, die Invalidenrente mit 
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der Erwerbsfähigkeit. Eintritt der Invalidität gemäss § 31. 
   
 Teilinvalidität 
  § 35. Wird ein Mitglied infolge teilweiser Invalidität 

mit geringerem Lohn weiterbeschäftigt, so wird 
die Versicherung aufgrund des herabgesetzten 
Lohnes weitergeführt. 

 2 Für den Unterschied zwischen dem bisherigen 
und dem neuen anrechenbaren Lohn wird eine 
Invalidenrente gewährt. 
3 Entsteht aus teilweiser Erwerbsunfähigkeit eine 
Reduktion des anrechenbaren Lohnes, die keinen 
Anspruch auf entsprechende Teilrente gemäss 
§ 31 Abs. 2 des Pensionskassengesetzes be-
wirkt, so wird dafür die Austrittsentschädigung 
nach § 19 ausgerichtet. 

 

 4 Wird das Arbeitsverhältnis bei Teilinvalidität 
aufgelöst, so wird für den durch Teilinvalidität 
nicht erfassten Teil des anrechenbaren Jahres-
lohnes eine Teilaustrittsentschädigung gemäss 
§ 19 ausgerichtet. 

 

 5 Resultiert eine Teilinvalidenrente nicht aus einer 
Reduktion des Beschäftigungsgrades, so entfällt 
diese bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, und 
es entsteht ein Anspruch auf die entsprechende 
Austrittsentschädigung gemäss § 19. 
 

 

Kinderrente zur Invalidenrente Höhe der Alters- und Invalidenrenten für Abteilung I 
 § 36. Personen, die eine Invalidenrente beziehen, haben für jedes 
rentenberechtigte Kind Anspruch auf eine Invalidenkinderrente in der 
Höhe von 20% der laufenden Invalidenrente. 

 § 32. 2 Rentenbezüger mit minderjährigen Kin-
dern erhalten die Kinderrente nach BVG, jedoch 
mindestens die Zulage gemäss Lohngesetz. 

2 Im Reglement werden die Anspruchsvoraussetzungen geregelt.   
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XI. Hinterlassenenleistungen  
Ehegattenrente Ehegattenrente: Anspruch 

Höhe der Ehegattenrente in der Abteilung I 
Geschiedene 

 § 37. Stirbt eine verheiratete versicherte Person, so hat ihre über-
lebende Ehegattin bzw. ihr überlebender Ehegatte Anspruch auf eine 
Ehegattenrente, sofern sie bzw. er beim Tod der versicherten Person 
a) für den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufzukommen hat 

oder 
b) das 45. Altersjahr zurückgelegt und die Ehe mindestens fünf Jahre 

gedauert hat. 

§ 38. Beim Tode des Mitglieds hat der überle-
bende Ehegatte Anspruch auf eine Ehegattenren-
te, wenn er 
a) für den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder 

aufkommen muss; oder 
b) das 45. Altersjahr zurückgelegt hat und die 

Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat; o-
der 

c) eine halbe Rente nach IVG bezieht oder in-
nert zwei Jahren seit dem Tod des Ehepart-
ners Anspruch auf eine solche Rente be-
kommt. 

 

2 Das Reglement kann Bestimmungen vorsehen für den Fall, dass 
die überlebende Ehegattin bzw. der überlebende Ehegatte keine die-
ser Voraussetzungen erfüllt, wesentlich jünger als die verstorbene 
versicherte Person ist oder sich wiederverheiratet. 

2 Ist keine dieser Voraussetzungen erfüllt, so hat 
der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine 
einmalige Abfindung in der Höhe von einer Ehe-
gatten-Jahresrente. 

 

 § 39. 2 Ist der überlebende Ehegatte mehr als 15 
Jahre jünger als das verstorbene Mitglied, so wird 
die Rente für jedes volle, diesen Altersunter-
schied übersteigende Jahr um 5% gekürzt. Diese 
Kürzung vermindert sich um 1/20 je volles Ehe-
jahr. Die gekürzte Rente beträgt mindestens 20% 
des für die Berechnung der Rentenleistungen 
massgebenden anrechenbaren Lohnes. 
3 Das Mitglied kann die Rentenkürzung durch ei-
ne Einkaufssumme aufheben. 

 

3 Die Ehegattenrente beträgt 2/3 der versicherten Invalidenrente 
bzw. 2/3 der laufenden Invaliden- oder Altersrente. 

§ 39. Die Ehegattenrente beträgt 40% des für die 
Berechnung der Rentenleistungen massgeben-
den anrechenbaren Lohnes. 
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4 Die geschiedene Ehegattin bzw. der geschiedene Ehegatte ist der 
hinterlassenen Ehegattin bzw. dem hinterlassenen Ehegatten gleich-
gestellt, sofern 
a) die Ehe zehn Jahre gedauert hat und 
b) der geschiedenen Ehegattin bzw. dem geschiedenen Ehegatten 

im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung für ei-
ne lebenslängliche Rente zugesprochen wurde. 

§ 43. Geschiedene sind den Verwitweten gleich-
gestellt, wenn sie das 45. Altersjahr zurückgelegt 
haben, die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert 
hat und ihnen im Scheidungsurteil eine Rente o-
der eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche 
Rente zugesprochen wurde. 

 

5 Die Höhe der Rente für die geschiedene Ehegattin bzw. für den 
geschiedenen Ehegatten entspricht der Minimalrente gemäss BVG. 
Sie wird jedoch um jenen Betrag gekürzt, um den sie zusammen mit 
den Leistungen der übrigen Sozialversicherungen den Anspruch aus 
dem Scheidungsurteil übersteigt. 

2 Die Rente an Geschiedene entspricht der Ehe-
gattenrente. Sie wird jedoch um jenen Betrag ge-
kürzt, um den sie zusammen mit den Leistungen 
der übrigen Versicherungen, insbesondere der 
AHV und IV, den Anspruch aus dem Schei-
dungsurteil übersteigt. Die Rente läuft längstens 
bis zur Wiederverheiratung. 
3 Die Ansprüche des verwitweten Ehegatten wer-
den dadurch nicht berührt. 

 

6 Die eingetragene Partnerin bzw. der eingetragene Partner hat die 
gleiche Rechtsstellung wie die Ehegattin bzw. wie der Ehegatte. 

  

 Höhe der Ehegattenrente in der Abteilung II 
 § 39a. Die Ehegattenrente beträgt 60% der vollen 

Invalidenrente, auf welche das Mitglied zuletzt 
versichert war; für Verwitwete von Rentenbezüge-
rinnen und Rentenbezügern beträgt sie 60% der 
Alters- bzw. der vollen Invalidenrente. 

 

   
Lebenspartnerrente   
§ 38. Stirbt eine in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebende versi-
cherte Person, ist ihre (auch gleichgeschlechtliche) Lebenspartnerin 
bzw. ihr (auch gleichgeschlechtlicher) Lebenspartner einer überleben-
den Ehegattin bzw. einem überlebenden Ehegatten gleichgestellt und 
hat unter den Voraussetzungen des § 37 Anspruch auf eine Lebens-
partnerrente in Höhe der Ehegattenrente, sofern 

  

a) die Mitglieder der eheähnlichen Gemeinschaft während der letzten 
5 Jahre beide unverheiratet waren und keine juristischen Gründe, 
mit Ausnahme der Gleichgeschlechtlichkeit, gegen eine Heirat der 
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beiden gesprochen hätten und 
b) die Mitglieder der eheähnlichen Gemeinschaft nachweislich im 

Zeitpunkt des Todes mindestens während der letzten 5 Jahre im 
gleichen Haushalt in einer festen und ausschliesslichen Zweierbe-
ziehung gelebt haben und 

c) die versicherte Person die Lebenspartnerin bzw. den Lebenspart-
ner unterhalten oder in wesentlichem Umfang unterstützt hat, oder 
die hinterbliebene Lebenspartnerin bzw. der hinterbliebene Le-
benspartner für den Unterhalt eines oder mehrerer mit der versi-
cherten Person gemeinsamer Kinder aufzukommen hat und 

d) die versicherte Person zu Lebzeiten der Pensionskasse die an-
spruchsberechtigte Lebenspartnerin bzw. den anspruchsberech-
tigten Lebenspartner schriftlich mitgeteilt hat. 

  

2 Lebenspartnerinnen bzw. Lebenspartner von Beziehenden einer 
Alters- bzw. Invalidenrente haben nur dann Anspruch auf eine Le-
benspartnerrente, wenn die Anspruchsvoraussetzungen bereits vor 
dem Rücktrittsalter der verstorbenen versicherten Person erfüllt wa-
ren. 

  

3 Die Dauer einer nachgewiesenen Lebenspartnerschaft wird an die 
Ehedauer gemäss den Anspruchvoraussetzungen von § 37 Abs. 1 lit. 
b angerechnet. 

  

4 Die Einzelheiten, insbesondere bezüglich Nachweises der ehe-
ähnlichen Gemeinschaft, werden im Reglement festgehalten. 

  

   
Waisenrente Waisenrente: Anspruch 

Höhe der Waisenrenten der Abteilung 
 § 39. Stirbt eine versicherte Person, haben ihre rentenberechtig-
ten Kinder Anspruch auf eine Waisenrente. 

§ 38a. Waisen haben einen Rentenanspruch. Die 
Verordnung umschreibt den Kreis der Berechtig-
ten. 

 

2 Die Waisenrente beträgt 20% der versicherten Invalidenrente bzw. 
20% der laufenden Invaliden- oder Altersrente. 

§ 40. Die Rente der Halbwaise beträgt 10%, die-
jenige der Vollwaise 20% des für die Berechnung 
der Rentenleistungen massgebenden anrechen-
baren Lohnes. 

 

3 Im Reglement werden die Anspruchsvoraussetzungen geregelt.   
 2 Die Waisenrenten werden gekürzt, soweit ihre  
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Summe zuzüglich der Ehegattenrente 70% des 
für die Berechnung der Rentenleistungen mass-
gebenden anrechenbaren Lohnes übersteigt. 
 

 Höhe der Waisenrenten der Abteilung II 
 § 40a. Die Rente beträgt für jede Waise 20% der 

beim Mitglied zuletzt versicherten vollen Invali-
denrente bzw. dessen Altersrente, bei Kindern 
von Invalidenrentnerinnen bzw. Invalidenrentnern 
20% der ausgerichteten - vollen oder teilweisen - 
Invalidenrente. 
 

 

 Dauer der Ehegatten- und Waisenrenten 
 § 41. Die Ehegatten- und Waisenrenten beginnen 

mit dem Tag, von dem an der Lohn- oder der 
Rentenanspruch des verstorbenen Mitglieds auf-
hört. 
2 Die Ehegattenrente erlischt mit dem Tod des 
verwitweten Ehegatten. Im Fall der Heirat ruht der 
Anspruch während der Dauer der neuen Ehe. Bei 
Wiederverheiratung können sich die Bezugsbe-
rechtigten ihren Anspruch durch eine Abfindung 
in der Höhe von drei Jahresrenten auskaufen las-
sen. Das Gesuch ist innert eines Jahres nach der 
Heirat einzureichen. 
3 Die Waisenrente erlischt mit dem Tod oder der 
Heirat der Waise, ferner wenn die Waise das 20. 
Altersjahr vollendet hat. Steht die Waise über das 
20. Altersjahr in Ausbildung, so dauert der An-
spruch bis zum Abschluss der Ausbildung, längs-
tens jedoch bis zur Vollendung des 25. Altersjah-
res. 
4 Waisen über 20 Jahre haben Anspruch auf die 
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Waisenrente, wenn sie beim Tod des Mitglieds 
erwerbsunfähig und unterstützungsbedürftig sind, 
solange diese Voraussetzungen zutreffen. 

   
Todesfallkapital   
 § 40. Stirbt eine versicherte Person, die noch keine Invalidenrente 
oder Altersrente bezieht, und wird durch ihren Tod keine Ehegatten-, 
Geschiedenen- oder Lebenspartnerrente gemäss diesem Gesetz 
ausgelöst, wird ein Todesfallkapital fällig. 

  

2 Das Todesfallkapital entspricht dem kleineren Betrag, der sich aus 
dem Vergleich zwischen der im Zeitpunkt des Todes vorhandenen 
Austrittsleistung, jedoch ohne Sparkapital gemäss § 41, und dem fünf-
fachen Betrag der versicherten jährlichen Invalidenrente ergibt. Das 
Todesfallkapital wird gekürzt um den Barwert allfälliger Abfindungen. 
3 Näheres bestimmt das Reglement, welches die Begünstigtenord-
nung enthält. 

  

 Nahe Angehörige 
 § 44. Hinterlässt ein Mitglied keinen rentenbe-

rechtigten Ehegatten, so erhalten die unterstüt-
zungsbedürftigen Eltern oder in Härtefällen ande-
re nahe Angehörige eine den Unterstützungsleis-
tungen des Mitgliedes entsprechende Leistung. 
2 Sie darf insgesamt 30% des anrechenbaren 
Lohnes nicht übersteigen. 
3 Über die Höhe entscheidet die Verwaltungs-
kommission. 

 

XII. Leistungen der Sparkasse   
Sparkasse   
 § 41. Aus überschiessenden Teilen eingebrachter Austrittsleistun-
gen, aus Teilaustrittsleistungen, aus Beiträgen auf Schichtzulagen 
sowie aus zusätzlichen, freiwilligen Einlagen der versicherten Person 
wird ein separates Sparkapital gebildet. 
2 Das Sparkapital ist zu verzinsen. 

  

3 Vor Eintreten eines Vorsorge- oder Freizügigkeitsfalls oder beim   
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Altersrücktritt kann das Sparkapital zum Auskauf einer Kürzung der 
versicherten Alters- und Invalidenrente verwendet werden. Ebenso 
kann das Sparkapital zum Auskauf der Kürzung der Altersrente auf-
grund vorzeitiger Pensionierung (vgl. § 31 Abs. 3) und der Kürzungen 
der Überbrückungsrente (vgl. § 33 Abs. 2 und 3) oder zur Finanzie-
rung einer höheren Überbrückungsrente (vgl. § 33 Abs. 4) verwendet 
werden. 
4 Näheres bestimmt das Reglement.   
   
Auszahlung des Sparkassenkapitals bei Altersrücktritt   
 § 42. Ein allfällig vorhandenes Sparkapital wird gleichzeitig mit 
dem Beginn der Altersrente oder der entsprechenden Kapitalabfin-
dung zur Auszahlung fällig. 

  

2 Bei einem teilweisen Altersrücktritt kann die versicherte Person 
den proportionalen Anteil ihres Sparkapitals im Umfang ihrer Redukti-
on des Beschäftigungsgrades beziehen. Spätestens bei vollständigem 
Altersrücktritt gelangt das Sparkapital zur Auszahlung. 

  

3 Vorbehalten bleibt die Verwendung des Sparkapitals zum Auskauf 
von Kürzungen der Alters- und Überbrückungsrente. 

  

   
Auszahlung des Sparkassenkapitals bei Invalidität   
 § 43. Ein allfällig vorhandenes Sparkapital wird bei Beginn der In-
validenrente in Form einer einmaligen Kapitalauszahlung zur Auszah-
lung fällig. 

  

2 Bezieht die versicherte Person nur eine Teilinvalidenrente, kann 
sie den Anteil ihres Sparkapitals im Umfang ihres Invaliditätsgrades 
beziehen. Im Übrigen gelangt das Sparkapital bei vollständigem Al-
tersrücktritt bzw. bei voller Invalidenrente zur Auszahlung. 

  

   
Auszahlung des Sparkassenkapitals bei Tod   
 § 44. Beim Tod einer versicherten Person fällt ein allfällig vorhan-
denes Sparkapital den Hinterlassenen zu. 
2 Das Reglement enthält die Begünstigtenordnung. 
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  Vierter Abschnitt:  Spezialbestimmungen für 

Magistratspersonen 
 

 

Grundsatz Mitgliedschaft 
 § 45. Magistratspersonen sind die vom Volk gewählten Mitglieder 
des Regierungsrates sowie die hauptamtlichen Gerichtspräsidentin-
nen bzw. Gerichtspräsidenten und die Beauftragten für das Be-
schwerdewesen (Ombudsman). Sie sind während ihrer Amtsdauer 
hinsichtlich ihrer Versicherung im Rahmen dieses Gesetzes den übri-
gen Versicherten gleichgestellt. Bei Ausscheiden aus dem Amt infolge 
Todes oder Invalidität werden die Leistungen gemäss dem dritten Ab-
schnitt dieses Gesetzes erbracht. 

 § 48. Regierungsräte und hauptamtliche Ge-
richtspräsidenten werden, ungeachtet ihres Alters 
und ihres Gesundheitszustandes, ohne Vorbehalt 
in die Abteilung I aufgenommen. 
2 Für diese Versicherten gelten zusätzlich die fol-
genden Bestimmungen. 

2 Bei Ausscheiden infolge Rücktritts oder Nichtwiederwahl vor Alter 
63 bleiben §§ 46 bis 48 vorbehalten. 

  

3 Näheres bestimmt das Reglement.   
   
Austrittsleistung Rentenanspruch (§ 50)  
§ 46. Scheidet eine Magistratsperson vor Erreichen des 63. Altersjah-
res durch Rücktritt oder Nichtwiederwahl aus dem Amt, so besteht 
Anspruch auf die Austrittsleistung. 

§ 50. Beim Ausscheiden aus dem Amt wegen 
Rücktritts, Nichtwiederwahl oder Verzichts auf ei-
ne Wiederwahl werden Renten ausgerichtet, de-
ren Höhe sich nach § 32 des Pensionskassenge-
setzes bzw. der Übergangsordnung zum Pensi-
onskassengesetz richtet. Bei einer Beitragszeit 
von weniger als 30 Jahren wird jedoch die pro-
zentuale Rente für jedes volle oder angebrochene 
Jahr, das bis zu 30 Beitragsjahren fehlt, um 1% 
des anrechenbaren Lohnes gekürzt. § 33 Abs. 2 
der Übergangsordnung zum Pensionskassenge-
setz und § 34 dieses Gesetzes bzw. der Über-
gangsordnung zum Pensionskassengesetz wer-
den angewendet. 
 

§ 50. Mitglieder des Regierungsrates, die das 55. 
Altersjahr vollendet haben, können nach 12 
Dienstjahren als Regierungsrat die einer Bei-
tragszeit von 30 Jahren entsprechende Rente 
beanspruchen. 
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Erhöhung der Austrittsleistung   
 § 47. Zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt wird die Dif-
ferenz zwischen der vorhandenen Austrittsleistung und dem Barwert 
der künftigen, ab Alter 63 fälligen Altersrente (inkl. anwartschaftliche 
Leistungen; ohne künftige Teuerungsanpassung) als Einmaleinlage 
vom Staat übernommen. Die Austrittsleistung wird entsprechend er-
höht. 

  

 Einkaufssummen 
  § 49. Der Staat übernimmt 80% der Einkaufs-

summe nach § 14 Abs. 1. 
2 Freizügigkeitsleistungen aus früheren Arbeits-
verhältnissen sind bis zur Höhe der gesamten 
Einkaufssumme einzubringen. Sie dienen zur Til-
gung des Einkaufs zuerst beim Versicherten, 
dann beim Staat. 
3 Der Wert eines Rentenanspruchs aus einem 
früheren Arbeitsverhältnis wird einer einzubrin-
genden Freizügigkeitsleistung gleichgestellt. 

Beitragsfreie Weiterführung in der Pensionskasse   
 § 48. Die ausscheidende Magistratsperson kann denjenigen Teil 
der Austrittsleistung, der nicht zum Einkauf in eine andere Vorsorge-
einrichtung benötigt wird, der Pensionskasse zukommen lassen bzw. 
in dieser belassen. Dieser Betrag wird zur Finanzierung allfälliger In-
validen- und Hinterlassenenleistungen bzw. spätestens mit Erreichen 
des 63. Altersjahres zur Finanzierung der Altersrente verwendet. 

  

2 Die Höhe der Altersrente ist abhängig vom Alter zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens aus dem Amt und den geleisteten Amtsjahren und 
richtet sich für Mitglieder des Regierungsrates nach der Tabelle 1, für 
die übrigen Magistratspersonen nach der Tabelle 2 im Anhang, ab-
züglich allfälliger Kürzungen (ungenügender Einkauf; Vorbezüge, ü-
bertragene Austrittsleistung). 

  

3 Die Höhe der versicherten Invaliden- und Hinterlassenenleistun-   
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gen richtet sich nach der versicherten Altersrente gemäss Abs. 2, im 
übrigen gelten die Bestimmungen des dritten Abschnitts dieses Ge-
setzes sinngemäss. 
4 Nach dem Ausscheiden aus dem Amt können die versicherten 
Leistungen mit Ausnahme der Teuerungsanpassung nicht mehr er-
höht werden; es werden keine Beiträge erhoben. 

  

5 Die bei Ausscheiden aus dem Amt erworbenen anwartschaftlichen 
Rentenansprüche werden bei Rentenbeginn entsprechend der aufge-
laufenen, für die laufenden Renten vorgenommenen Teuerungsan-
passung (vgl. § 27) erhöht. Dementsprechend wird das Deckungska-
pital erhöht, die Differenz wird als Einmaleinlage vom Staat über-
nommen. 

  

 
 

  

  Fünfter Abschnitt:  Organisation und Geschäfts-
führung 

 
 

Organe Organe 
 § 49. Die Organe der Pensionskasse sind: 
a) der Verwaltungsrat, 
b) die Geschäftsstelle, 
c) die Kontrollstelle, 
d) die Expertin bzw. der Experte für berufliche Vorsorge. 

§ 55. Die Organe der Kasse sind: 
a) der Verwaltungsrat, 
b) die Direktion, 
c) die Kontrollstelle 
d) die Expertin bzw. der Experte für berufliche 

Vorsorge. 

 

   
Aufgaben des Verwaltungsrates Aufgaben des Verwaltungsrats 
 § 50. Der Verwaltungsrat ist das oberste Organ der Pensionskas-
se. Er trifft die zur Führung wesentlichen Entscheide, erlässt die er-
forderlichen Reglemente und überwacht die Tätigkeit der Geschäfts-
stelle und der bestellten Kommissionen. 

§ 56. Der Verwaltungsrat ist das oberste Organ 
der Kasse. Er trifft die zur Führung wesentlichen 
Entscheide, erlässt die erforderlichen Reglemen-
te und überwacht die Tätigkeit der Direktion und 
der bestellten Kommissionen. 

 

2 Der Verwaltungsrat bildet das paritätische Organ im Sinne von Art. 
51 BVG. 

2 Der Verwaltungsrat bildet das paritätische Or-
gan im Sinne von Art. 51 BVG. 

 

3 Dem Verwaltungsrat obliegen insbesondere folgende Geschäfte: 3 Dem Verwaltungsrat obliegen insbesondere fol-  



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 43 

 
 
 
Totalrevision des Pensionskassengesetzes vom 20. März 1980 – Synoptische Darstellung zum Entwurf vom 29. August 2006 

Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt  Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt 
(PKG) 

Übergangsordnung zum Gesetz betreffend die Pen-
sionskasse Basel-Stadt (UePKG) 

a) Bestellung der im Rahmen der Geschäftsführung und Vermö-
gensanlage erforderlichen Fachkommissionen. 

b) Erlass des Vorsorgereglementes, des Anlagereglementes, des 
Organisationsreglementes und allfälliger weiterer Reglemente. 

c) Wahl der Direktorin bzw. des Direktors, der stellvertretenden Di-
rektorin bzw. des stellvertretenden Direktors, der Kontrollstelle und 
der Expertin bzw. des Experten für berufliche Vorsorge und weite-
rer allfällig durch das Organisationsreglement bestimmter Perso-
nen. 

d) Entscheid über Einsprachen. 
e) Einsichtnahme in die Prüfungsberichte der Kontrollstelle und der 

Expertin bzw. des Experten für berufliche Vorsorge. 
f) Genehmigung des Budgets und Abnahme der Jahresrechnung. 
g) Genehmigung von Anschlussverträgen mit Institutionen. 
h) Festlegung der versicherungstechnischen Grundlagen (Tarif; 

technischer Zinssatz). 

gende Geschäfte: 
a) Bestellung der im Rahmen der Geschäfts-

führung und Vermögensanlage erforderli-
chen Fachkommissionen. 

b) Erlass des Vorsorgereglementes, des Anla-
gereglementes, des Organisationsreglemen-
tes und allfällig weiterer Reglemente. 

c) Wahl der Direktorin bzw. des Direktors, der 
stellvertretenden Direktorin bzw. des stell-
vertretenden Direktors, der Kontrollstelle 
und der Expertin bzw. des Experten für be-
rufliche Vorsorge und weiterer allfällig durch 
das Organisationsreglement bestimmter 
Personen. 

d) Entscheid über Einsprachen. 
e) Einsichtnahme in die Prüfungsberichte der 

Kontrollstelle und der Expertin bzw. des Ex-
perten für berufliche Vorsorge. 

f) Genehmigung des Budgets und Abnahme 
der Jahresrechnung. 

g) Genehmigung von Anschlussverträgen mit 
Institutionen. 

h) Entscheid über den Verzicht auf die Kür-
zung gemäss § 23 Abs. 2. 

i) Entscheid über den Verzicht auf die Rück-
forderung gemäss § 27 Abs. 2. 

j) Entscheid über Zuschläge zu den gesetzli-
chen Renten gemäss § 28a. 

k) Neuregelung der Anspruchsvoraussetzun-
gen bei Überbrückungsrenten gemäss § 32 
Abs. 5. 

l) Entscheid über die Gewährung von Härte-
fallleistungen an nahe Angehörige gemäss § 
44. 

m) Festlegung der versicherungstechnischen 
Grundlagen gemäss § 52. 

   
Zusammensetzung und Konstituierung des Verwaltungsrates Zusammensetzung und Konstituierung des Verwaltungsrates 
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 § 51. Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, wobei je-
weils die eine Hälfte von den Arbeitgebern und die andere Hälfte von 
den Versicherten gewählt wird. Es ist eine angemessene Vertretung 
der verschiedenen Gruppen von Arbeitgebern und Versicherten zu 
gewährleisten. 

§ 57. Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mit-
gliedern, wobei jeweils die eine Hälfte von den 
Arbeitgebenden und die andere Hälfte von den 
Versicherten gewählt wird. Es ist eine angemes-
sene Vertretung der verschiedenen Gruppen von 
Arbeitgebenden und Versicherten zu gewährleis-
ten. 

 

2  Die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber werden vom Re-
gierungsrat (Arbeitgeber Staat) bzw. von den angeschlossenen Insti-
tutionen gewählt. 

2 Die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitge-
benden werden vom Regierungsrat (Arbeitgeber 
Staat) bzw. von den angeschlossenen Institutio-
nen gewählt. Der Regierungsrat und die Instituti-
onen nehmen gegenseitig Rücksprache über die 
zur Wahl vorgeschlagenen Personen. 

 

3 Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Das Präsidium besteht 
aus zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Die Vertreterinnen bzw. 
Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmenden bezeichnen je ein 
Mitglied des Präsidiums. Im Sinne des Paritätsgrundsatzes führen 
diese abwechselnd den Vorsitz für jeweils eine halbe Amtsperiode. 

3 Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Das 
Präsidium besteht aus zwei Mitgliedern des Ver-
waltungsrates. Die Vertreterinnen bzw. Vertreter 
der Arbeitgebenden und der Arbeitnehmenden 
bezeichnen je ein Mitglied des Präsidiums. Im 
Sinne des Paritätsgrundsatzes führen diese ab-
wechselnd den Vorsitz für jeweils eine halbe 
Amtsperiode. 

 

4 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmenden gefasst. Bei 
Stimmengleichheit kommt vorerst kein Entscheid zustande. Behandelt 
der Verwaltungsrat an einer folgenden Sitzung dasselbe Geschäft er-
neut und ergibt sich weiterhin Stimmengleichheit, so entscheidet die 
bzw. der jeweilige Vorsitzende. 

4 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stim-
menden gefasst. Bei Stimmengleichheit kommt 
vorerst kein Entscheid zustande. Behandelt der 
Verwaltungsrat an einer folgenden Sitzung das-
selbe Geschäft erneut und ergibt sich weiterhin 
Stimmengleichheit, so entscheidet die bzw. der 
jeweilige Vorsitzende. 

 

5 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. 5 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.  
   
Geschäftsstelle Direktion 
 § 52. Die Geschäftsstelle besorgt die laufenden Geschäfte der 
Pensionskasse nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen und 

§ 58. Die Direktion besorgt die laufenden Ge-
schäfte der Kasse nach Massgabe der gesetzli-
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den Weisungen des Verwaltungsrates. Sie vertritt die Pensionskasse 
nach aussen und wird geleitet von der Direktorin bzw. vom Direktor. 
Der Verwaltungsrat regelt die Zeichnungsberechtigung. 

chen Bestimmungen und den Weisungen des 
Verwaltungsrates. Sie vertritt die Kasse nach 
aussen und wird geleitet von der Direktorin bzw. 
vom Direktor. Der Verwaltungsrat regelt die 
Zeichnungsberechtigung. 

2 Die Direktorin bzw. der Direktor oder die stellvertretende Direktorin 
bzw. der stellvertretende Direktor nimmt mit beratender Stimme an 
den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Sie bzw. er hat das Recht, 
Anträge zu stellen. 

2 Die Direktorin bzw. der Direktor oder die stell-
vertretende Direktorin bzw. der stellvertretende 
Direktor nimmt mit beratender Stimme an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Sie bzw. er 
hat das Recht, Anträge zu stellen. 

 

3 Die Direktorin bzw. der Direktor ernennt mit Ausnahme der stell-
vertretenden Direktorin bzw. des stellvertretenden Direktors das Per-
sonal der Geschäftsstelle. 

3 Die Direktorin bzw. der Direktor ernennt mit 
Ausnahme der stellvertretenden Direktorin bzw. 
des stellvertretenden Direktors das Personal der 
Direktion. 

 

4 Für das Personal der Geschäftsstelle sind die Bestimmungen des 
kantonalen Personalrechts sinngemäss anwendbar. 

4 Für das Personal der Direktion sind die Be-
stimmungen des kantonalen Personalrechts sinn-
gemäss anwendbar. 

 

   
Kontrolle Kontrolle 
 § 53. Die Aufgaben von Kontrollstelle und Expertin bzw. Experte 
für berufliche Vorsorge richten sich nach dem Bundesgesetz über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). 

§ 60. Die Kontrollstelle überprüft jährlich die Ge-
schäftsführung, das Rechnungswesen und die 
Vermögensanlagen auf ihre Rechtmässigkeit. 

 

 2 Die Expertin bzw. der Experte für berufliche 
Vorsorge überprüft periodisch, ob die Kasse Si-
cherheit dafür bietet, jederzeit ihre Verpflichtun-
gen erfüllen zu können, und ob die versiche-
rungstechnischen Bestimmungen dieses Geset-
zes und die Erlasse des Verwaltungsrates den 
Vorschriften der Bundesgesetzgebung entspre-
chen. 

 

2 Die Prüfungsberichte der Kontrollstelle und der Expertin bzw. 
des Experten für berufliche Vorsorge werden der Aufsichtsbehörde 
eingereicht. 

3 Die Prüfungsberichte der Kontrollstelle und der 
Expertin bzw. des Experten für berufliche Vorsor-
ge werden der Aufsichtsbehörde eingereicht. 
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Sechster Abschnitt:  Rechtspflege 
 

 

Einsprache, Klage, Aufsichtsbeschwerde Einsprache, Klage, Aufsichtsbeschwerde 
 § 54. Gegen Entscheide der Geschäftsstelle kann jede Person, 
die ein eigenes schützenswertes Interesse an der Aufhebung oder 
Änderung des Entscheides hat, innert 30 Tagen seit Eröffnung des 
Entscheides beim Verwaltungsrat begründet Einsprache erheben. 

§ 61. Gegen Entscheide der Direktion kann jede 
Person, die ein eigenes schützenswertes Interes-
se an der Aufhebung oder Änderung des Ent-
scheides hat, innert 30 Tagen seit Eröffnung des 
Entscheides beim Verwaltungsrat begründet Ein-
sprache erheben. 

 

2 Für Streitigkeiten zwischen Anspruchsberechtigten, Arbeitgebern 
und der Pensionskasse steht den Betroffenen die Klage an das zu-
ständige kantonale Gericht offen (Art. 73 BVG). Die Erhebung einer 
Einsprache oder das Vorliegen eines Verwaltungsratsentscheides ist 
nicht Klagevoraussetzung. 

2 Für Streitigkeiten zwischen Anspruchsberechtig-
ten, Arbeitgebenden und der Kasse steht den Be-
troffenen die Klage an das zuständige kantonale 
Gericht offen (Art. 73 BVG). Die Erhebung einer 
Einsprache oder das Vorliegen eines Verwal-
tungsratsentscheides ist nicht Klagevorausset-
zung. 

 

3 In aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten besteht eine Beschwer-
demöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

3 In aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten besteht 
eine Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde. 
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Siebter Abschnitt:  Übergangs- und Schlussbe-

stimmungen 
  

   
Staatsgarantie  
 § 55. Zur Sicherung der Vorsorgeleistungen für das Staatsperso-
nal besteht eine Garantie des Kantons Basel-Stadt im Umfang von 
880 Mio. Franken. 
2 Die Garantie gemäss Abs. 1 entfällt, sobald im Vorsorgebereich 
des Staates erstmals eine Überdeckung gemäss § 24 vorhanden ist. 
 

  

Erhöhung des Deckungsgrades der Pensionskasse  
 § 56. Zur Erhöhung des Deckungsgrades leistet der Kanton Basel-
Stadt eine Einmaleinlage in der Höhe des per Wirksamkeit dieses 
Gesetzes im Bereich Staat bestehenden und nach anerkannten 
Grundsätzen berechneten Fehlbetrages, mindestens jedoch 1300 
Mio. Franken. 

  

2 Der in Abs. 1 genannte Mindestbetrag ist um den auf die Universi-
tät Basel entfallenden Fehlbetrag zu erhöhen, sofern dieser Fehlbe-
trag nicht bereits vor Wirksamwerden dieses Gesetzes ausgeglichen 
wurde. 

  

3 Für die Dauer von längstens 30 Jahren werden die ordentlichen 
Beiträge des Staates an den Teuerungsfonds Staat gemäss § 20 um 
2.5% der versicherten Löhne gesenkt. 

  

4 Die Mittel zur Erhöhung des Deckungsgrades werden einem zu 
diesem Zweck zu bildenden Fonds gemäss § 13 Abs. 3 des Finanz-
haushaltgesetzes entnommen. 

  

5 Der Fonds wird durch die Aufnahme der notwendigen Mittel am 
Kapitalmarkt vorfinanziert. Zinsen und Amortisationen werden dem 
Fonds belastet. 

  

6 Dem Fonds gemäss Abs. 4 werden jährlich Mittel von insgesamt 
8% der versicherten Lohnsumme (Bereich Staat) zu Lasten der all-
gemeinen Staatsrechnung zugewiesen. Dies Mittel bestehen aus den 
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gemäss Abs. 3 und gemäss § 27 des Lohngesetzes eingesparten Mit-
teln sowie einem Betrag von 4% der versicherten Lohnsumme (Be-
reich Staat). 
7 Die Positionen in der Bestandesrechnung im Zusammenhang mit 
diesem Fonds und die Fondsrechnung werden im Anhang zur Staats-
rechnung separat ausgewiesen. Sobald der Fonds ausgeglichen ist, 
wird er aufgelöst. Gleichzeitig wird Abs. 3 hinfällig. 

  

   
Überführung; Allgemeines  
 § 57. Die unter dem bisherigen Gesetz entstandenen Rentenan-
sprüche werden in unveränderter Höhe weiter ausgerichtet. Vorbehal-
ten bleibt Abs. 2. 

  

2 Die Höhe und die Anspruchsvoraussetzungen von laufenden Ü-
berbrückungsrenten richten sich für die gesamte Laufzeit nach dem 
bisherigen Gesetz. 

  

3 Die Höhe und die Anspruchsvoraussetzungen der anwartschaftli-
chen Leistungen der Rentenbeziehenden richten sich nach diesem 
Gesetz. 

  

4 Trat vor Eintritt der Wirksamkeit dieses Gesetzes bei einer versi-
cherten Person eine Arbeitsunfähigkeit ein, richten sich der allfällige 
Anspruch sowie die Höhe der Invalidenrente nach neuem Gesetz. 

  

5 Für die auf Grund früherer gesetzlicher Regelung freiwillig Versi-
cherten gelten bezüglich der Höhe der versicherten Rentenleistungen 
bzw. Höhe der Beiträge die bisherigen Bestimmungen. 

  

6 Die Regelung gemäss § 19 Abs. 3 lit. c des bisherigen Gesetzes 
bezüglich anteilsmässigen Abzugs einer vom Arbeitgeber übernom-
menen Einkaufssumme gilt weiterhin. 

  

7 Die gestützt auf §§ 58 Abs. 6, 59 Abs. 2 und 60 Abs. 1 entstehen-
den Kosten werden vom Arbeitgeber übernommen. 

  

8 Näheres bestimmt das Reglement.   
   
Übergangsbestimmung für die in Abteilung I versicherten Per-
sonen 

 

 § 58. Die unter dem bisherigen Gesetz von den in Abteilung I ver-   
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sicherten Personen zuletzt erworbene Austrittsleistung wird als Ein-
kaufssumme für den Eintritt in den Vorsorgeplan gemäss neuem Ge-
setz verwendet. Die Höhe der versicherten Alters- und Invalidenrente 
bestimmt sich somit nach neuem Gesetz. 
2 Bei der Berechnung der Austrittsleistung gemäss Abs. 1 wird kein 
Abzug für die vom Arbeitgeber übernommene Einkaufssumme ge-
mäss § 19 Abs. 3 lit. c des bisherigen Gesetzes vorgenommen. 

  

3 Ist die Austrittsleistung gemäss Abs. 1 höher als die Einkaufs-
summe, wird die Differenz dem Sparkapital gemäss § 41 zugewiesen. 
Vorbehalten bleiben die Abs. 4 und 5. 

  

4 Fällt die unter dem neuen Gesetz versicherte Altersrente, unter 
Anrechnung eines allfälligen Sparkapitals, im bisherigen Rücktrittsal-
ter höher aus als unter dem bisherigen Gesetz, wird das Sparkapital 
gekürzt. Die Kürzung wird so bestimmt, dass die im bisherigen Rück-
trittsalter neu versicherte Altersrente, unter Anrechnung des verblei-
benden Sparkapitals und unter Berücksichtigung eines Zinses von 
2.5% p.a., im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des neuen Gesetzes 
gleich hoch ausfällt wie unter dem bisherigen Gesetz. Ein im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens dieses Gesetzes auf dem Sparkonto be-
reits vorhandener Betrag wird nicht gekürzt. 

  

5 Die Kürzung des Sparkontos gemäss Abs. 4 wird als Garantie-
Austrittsleistung einem separaten Konto gutgeschrieben. Auf dieses 
Konto besteht Anspruch bei Austritt, bei Bezug der Austrittsleistung 
infolge Erwerbs von Wohneigentum, bei Ehescheidung oder bei Be-
zug der Altersleistungen in Kapitalform. 

  

6 Für alle versicherten Personen, die im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens dieses Gesetzes 5 Jahre oder weniger vor dem bisherigen or-
dentlichen Rücktrittsalter stehen, erfolgt eine Garantie der im bisheri-
gen ordentlichen Rücktrittsalter versicherten Altersrente. Diese Ga-
rantie besteht aus einer einmaligen Erhöhung der versicherten Alters-
rente. Bei versicherten Personen, welche mehr als 5 Jahre vor dem 
bisherigen ordentlichen Rücktrittsalter stehen, wird diese Garantie um 
20% pro fehlendes Jahr gekürzt, sodass sie ab 10 Jahren wegfällt. 
Für versicherte Personen, deren bisheriges Rücktrittsalter gemäss § 
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64b Abs. 3 des bisherigen Gesetzes über 63 Jahren liegt, wird ihre Al-
tersrente zur Bestimmung der Garantie gemäss bisherigem Gesetz 
auf Alter 63 umgerechnet. Ein im Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-
ses Gesetzes auf dem Sparkonto bereits vorhandener Betrag wird 
nicht zur Finanzierung dieser Garantie herangezogen. 
7 Die versicherte Altersrente aus den Abs. 1 bis 6 ergibt die neu 
versicherte Rente. Liegt diese über 65% des versicherten Lohnes, 
wird der darüber liegende Teil in eine feste Zusatzrente umgerechnet. 
Liegt er unter 65%, wird der darunter liegende Teil in eine feste Fran-
kenkürzung umgerechnet. 

  

8 Lohnerhöhungen, die auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-
ses Gesetzes erfolgen, werden für die Berechnungen gemäss den 
Abs. 3 bis 6 nicht berücksichtigt. 

  

9 Bei Lohnerhöhungen, die auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieses Gesetzes erfolgen, sind die Beiträge gemäss § 18 Abs. 2 bis 4 
dieses Gesetzes zu entrichten. 

  

10 Bei Erhöhungen des versicherten Lohnes, die ausschliesslich auf-
grund der Erhöhung des versicherten Lohnmaximums zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieses Gesetzes erfolgen, wird wie bei einem 
Neueintritt verfahren. 

  

11 Die unter dem bisherigen Gesetz von der versicherten Person zu-
letzt geleisteten Amortisationsbeiträge können nach Wahl der versi-
cherten Person entweder gestoppt oder in Zusatzbeiträge umgewan-
delt werden. 

  

12 Die gemäss bisherigem Gesetz von der versicherten Person zu-
letzt geleisteten Zusatzbeiträge sind in unveränderter Höhe weiter zu 
entrichten. 

  

   
Übergangsbestimmung für die in Abteilung II versicherten Per-
sonen 

  

§ 59. Die unter dem bisherigen Gesetz von der in Abteilung II ver-
sicherten Person erworbene Austrittsleistung wird als Einkaufssumme 
für den Eintritt in den Vorsorgeplan gemäss neuem Gesetz verwen-
det. 
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2 Für versicherte Personen mit drei und mehr Beitragsjahren wird 
die Austrittsleistung gemäss Abs. 1 um denjenigen Betrag erhöht, den 
der Arbeitgeber gemäss § 14 Abs. 3 des bisherigen Gesetzes zu leis-
ten hätte. 
3 Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen kann im Rahmen der 
bundesrechtlichen Bestimmungen ein entsprechender Vorbehalt an-
gebracht werden. 
 

  

Übergangsbestimmung für Magistratspersonen  
 § 60. Die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses Gesetzes ge-
mäss bisheriger Sonderregelung (§ 50 altPKG/UePKG) für Mitglieder 
des Regierungsrates und für Gerichtspräsidentinnen und Gerichtsprä-
sidenten sowie Ombudspersonen versicherten Leistungen bleiben be-
tragsmässig garantiert. 
2 Die Garantie gemäss Abs. 1 entfällt bei Reduktion des Arbeits-
pensums sowie bei Vorbezug der Austrittsleistung für Wohneigentum 
bzw. bei Übertragung der Austrittsleistung infolge Scheidung. 

  

 
 

  

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts  
 § 61. Durch dieses Gesetz werden folgende Gesetze aufgehoben:   
1. Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt (Pensionskas-

sengesetz, PKG) vom 20. März 1980 
  

2. Übergangsordnung zum Gesetz betreffend die Pensionskasse 
Basel-Stadt (Übergangsordnung Pensionskassengesetz, UePKG) 
vom 20. November 1984 

  

2 Durch dieses Gesetz werden folgende Gesetze geändert:   
   
   
1. Das Personalgesetz vom 17. November 19991 wird wie folgt ge-

ändert: 
 

  

                                                 
1 SG 162.100. 
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Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt    
§ 27 erhält folgende neue Fassung:   

   
Beendigungsarten Beendigungsarten 
 § 27. Das Arbeitsverhältnis endet durch: 
a) ordentliche Kündigung 
b) Ablauf einer befristeten Anstellung 
c) fristlose Auflösung 
d) Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen 
e) Invalidität oder länger dauernde Arbeitsverhinderung 
f) Erreichen der Altersgrenze und Versetzung in den Ruhestand 
g) Tod 
h) Ablauf der Amtsdauer oder vorzeitige Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses während der Amtsperiode 

§ 27. Das Arbeitsverhältnis endet durch: 
a) ordentliche Kündigung 
b) Ablauf einer befristeten Anstellung 
c) fristlose Auflösung 
d) Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen 
e) Invalidität  
f) Erreichen der Altersgrenze und Versetzung in 
den Ruhestand 
g) Tod 
h) Ablauf der Amtsdauer oder vorzeitige Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses während der 
Amtsperiode  

 

   
§ 34 Titel und Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:   

   
Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge Invalidität oder 
länger dauernder Arbeitsverhinderung 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge Invalidität 

 § 34. Mit Beginn von Rentenzahlungen der Eidg. IV, spätestens 
jedoch nach 16-monatiger ganzer oder teilweiser Arbeitsverhinderung 
wegen Krankheit oder Unfall endet das Arbeitsverhältnis im entspre-
chenden Umfang ohne Kündigung. 

§ 34. Mit Entstehung des Anspruches auf Invalidi-
tätsleistungen der Pensionskasse endet das Ar-
beitsverhältnis im entsprechenden Umfang ohne 
Kündigung. 
 

 

   
§ 35 Titel sowie Abs. 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung:   

 
 
 

  

  Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge Alter und vorzeiti-
ger Ruhestand Erreichen der Altersgrenze und vorzeitiger Ruhestand 
 § 35. Falls keine anders lautende Abmachung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin getroffen wurde, endet 
das Arbeitsverhältnis grundsätzlich am letzten Tag des Monats, in 

§ 35. Das Arbeitsverhältnis endet grundsätzlich 
am letzten Tag des Monates, in dem die Mitarbei-
terin oder der Mitarbeiter die ordentliche Alters-
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dem die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das 63. Altersjahr vollendet 
hat. 

grenze gemäss Pensionskassengesetz erreicht. 

2 In personal-, arbeitsmarkt- und finanzpolitisch ausserordentlichen 
Situationen kann der Regierungsrat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
welche das 58. Altersjahr vollendet haben, vorzeitig pensionieren. Die 
vorzeitige Pensionierung erfolgt zu den Bedingungen, wie wenn die 
versicherte Person das 63. Altersjahr erreicht hätte. Der Arbeitgeber 
vergütet der Pensionskasse die Mehrbelastung im Deckungskapital. 

2 In personal-, arbeitsmarkt- oder finanzpolitisch 
ausserordentlichen Situationen kann der Regie-
rungsrat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche 
das 57. Altersjahr vollendet haben, vorzeitig pen-
sionieren. Die vorzeitige Pensionierung erfolgt zu 
den Bedingungen, wie wenn die versicherte Per-
son die ordentliche Altersgrenze erreicht hätte. 
Der Ar-beitgeber vergütet der Pensionskasse die 
Mehrbelastung im Deckungskapital. 

 

 3 Erfolgt die vorzeitige Pensionierung im gegen-
seitigen Einvernehmen, so kann der Arbeitgeber 
zwecks Erhöhung der Rentenansprüche gegen-
über der Pensionskasse eine Einmaleinlage zu-
gunsten der versicherten Person leisten. Die Zu-
ständigkeit liegt beim Regierungsrat. 
 

 

   
2. Das Gesetz betreffend Einreihung und Entlöhnung der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt (Lohngesetz) 
vom 18. Januar 19952 wird wie folgt geändert: 

  

   
Es wird § 24a neu eingefügt   
   
Ruhegehalt für Magistratspersonen Rentenanspruch  
 § 24a. Scheidet eine Magistratsperson gemäss § 45 des Gesetzes 
betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt (Pensionskassengesetz) 
aus dem Amt, ohne dass Vorsorgeleistungen der Pensionskasse fällig 
werden, so besteht Anspruch auf ein Ruhegehalt. 

§ 50. Beim Ausscheiden aus dem Amt wegen 
Rücktritts, Nichtwiederwahl oder Verzichts auf ei-
ne Wiederwahl werden Renten ausgerichtet, de-
ren Höhe sich nach § 32 des Pensionskassenge-
setzes bzw. der Übergangsordnung zum Pensi-
onskassengesetz richtet. Bei einer Beitragszeit 
von weniger als 30 Jahren wird jedoch die pro-

§ 50. Mitglieder des Regierungsrates, die das 55. 
Altersjahr vollendet haben, können nach 12 
Dienstjahren als Regierungsrat die einer Bei-
tragszeit von 30 Jahren entsprechende Rente 
beanspruchen. 
2 Der Staat vergütet der Kasse die Mehrbelastung 
im Deckungskapital. 

                                                 
2 SG 164.100. 
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zentuale Rente für jedes volle oder angebrochene 
Jahr, das bis zu 30 Beitragsjahren fehlt, um 1% 
des anrechenbaren Lohnes gekürzt. § 33 Abs. 2 
der Übergangsordnung zum Pensionskassenge-
setz und § 34 dieses Gesetzes bzw. der Über-
gangsordnung zum Pensionskassengesetz wer-
den angewendet. 
 

 

2 Der Anspruch auf das Ruhegehalt beginnt ab dem Monat, der 
dem Ausscheiden aus dem Amt folgt und besteht längstens bis zum 
Monat, in welchem das 63. Altersjahr erreicht wird. Bei vorzeitigem 
Tod oder mit Beginn des Anspruchs auf Vorsorgeleistungen der Pen-
sionskasse erlischt das Ruhegehalt. 

  

3 Die Höhe des Ruhegehalts ist abhängig vom Alter zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens aus dem Amt und den geleisteten Amtsjahren. Es 
entspricht dem Prozentsatz des in der Pensionskasse zu versichern-
den Lohnes (ohne Koordinationsabzug) gemäss den Tabellen 1 und 2 
im Anhang zum Pensionskassengesetz. Vorbehalten bleibt Abs. 4. 

  

4 Für die zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses Paragraphen 
amtierenden Magistratspersonen entspricht das Ruhegehalt mindes-
tens der Höhe der gemäss bisheriger Sonderregelung (§ 50 
altPKG/UePKG) versicherten Rente. 

  

 Pensionskürzungen wegen anderweitigen Er-
werbseinkommens 

 

5 Erzielt die ehemalige Magistratsperson ein Erwerbs- oder Renten-
einkommen, das zusammen mit dem Ruhegehalt den früheren, als 
Magistratsperson erzielten Lohn übersteigt, so wird das Ruhegehalt 
um den Mehrbetrag gekürzt. 

 § 51. Erzielt das aus den in § 50 Abs. 1 des Pen-
sionskassengesetzes genannten Gründen aus-
geschiedene Mitglied des Regierungsrates ein 
Erwerbseinkommen, das zusammen mit der Ren-
te den Lohn eines Regierungsrates übersteigt, so 
wird die Rente um den Mehrbetrag gekürzt. 

6 Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestim-
mungen. 

  

   
§ 27 erhält folgende neue Fassung:   
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 § 27. Der Lohnanspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird 
wie folgt geändert: 
In Abweichung von § 22 Abs. 1 dieses Gesetzes wird der Teuerungs-
ausgleich auf die Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Um-
fang von einem Prozentpunkt nicht gewährt. 

 
 

 

2 Die Massnahme gemäss Abs. 1 erfolgt ab 1. Januar nach Wirk-
samwerden der Totalrevision des Pensionskassengesetzes und ent-
fällt nach spätestens 30 Jahren. 

  

   
§ 28 wird ersatzlos gestrichen. Versicherung der Lohnerhöhung 
 § 28. Erhöht sich bei einem Mitglied der Abteilung 

I der Pensionskasse der anrechenbare Lohn, so 
hat es für die Differenz, mit Ausnahme einer all-
fällig gleichzeitig durch die aufgelaufene Teue-
rung des Vorjahres bedingten Erhöhung, einen 
auf 12 Monate verteilten Beitrag von 50% der Er-
höhung zu leisten. 
2 Die darüber hinausgehende Differenz im erfor-
derlichen Deckungskapital wird der Garantiever-
pflichtung des Staates belastet. 

 

 
Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt  Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt 

(PKG) 
Übergangsordnung zum Gesetz betreffend die Pen-
sionskasse Basel-Stadt (UePKG) 

   
Schlussbestimmung   
§ 62. Dieses Gesetz ist zu publizieren; es unterliegt dem Referendum. 
Nach Eintritt der Rechtskraft bestimmt der Regierungsrat den Zeit-
punkt der Wirksamkeit. 

  

   
 Zehnter Abschnitt: Schluss- und Übergangsbestimmungen 
   
 Übergangsbestimmungen 
  § 64. Der Regierungsrat ordnet die Anpassung 

der anrechenbaren Löhne der Versicherten und 
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Übergangsordnung zum Gesetz betreffend die Pen-
sionskasse Basel-Stadt (UePKG) 
der laufenden Renten an das Gesetz. 

  2 Er erlässt die weitern Übergangsbestimmungen 
in Beachtung folgender Grundsätze: 
a) der Betrag der unmittelbar nach Inkrafttreten 

des Gesetzes ausgerichteten Renten darf 
nicht geringer sein als vorher; 

b) der anwartschaftliche Anspruch auf Alters-
rente nach Inkrafttreten des Gesetzes darf 
nicht geringer sein als vorher; 

c) wenn sich der anwartschaftliche Anspruch 
auf Altersrente infolge der Verkürzung der 
Rentenskala bei Inkrafttreten des Gesetzes 
verbessert, haben der Versicherte und der 
Staat eine Nachzahlung zu leisten, deren Be-
trag sich nach den einmaligen Beiträgen ge-
mäss den §§ 16 und 17, je Abs. 1 lit. b, für 
eine entsprechende Erhöhung des anre-
chenbaren Lohnes richtet; 

d) bis zum Inkrafttreten des Gesetzes erworbe-
ne Ansprüche nach § 28 Abs. 2 des Pensi-
ons-, Witwen- und Waisenkassengesetzes 
sind zu gewährleisten; 

e) die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes im 
Amte stehenden Inhaber gesetzlicher Lehr-
stühle und die ihnen gleichgestellten vollamt-
lichen Hochschullehrer erhalten einen Zu-
schlag zur Altersrente, sofern sie über die Al-
tersgrenze hinaus im Amte bleiben. 

   
 Vor dem 1. Juli 1980 eingetretene Versicherte 
 § 64a. Für aktive männliche und weibliche Versi-

cherte, die vor dem 1. Juli 1980 in die Pensions-
kasse eingetreten sind und deren bisheriger An-
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spruch auf Altersrente beim Erreichen ihrer or-
dentlichen Altersgrenze tiefer ist als 65% des an-
rechenbaren Lohnes, entspricht der prozentuale 
Rentenanspruch neu 65% des anrechenbaren 
Lohnes. 
 

 2 Zum Ausgleich des Wegfalls der bis anhin pro-
zentualen Kürzung des Altersrentensatzes wird 
der anrechenbare Lohn um einen festen Fran-
kenbetrag gekürzt. 

 

 3 Der Kürzungsbetrag entspricht dem Verhältnis 
 

65% - bisher massgebender Rentensatz 
65% 

 
des unmittelbar vor dem Inkrafttreten der revidier-
ten Bestimmungen des Pensionskassengesetzes 
massgebenden anrechenbaren Lohnes. 

 

   
 Altersgrenze für aktive Versicherte  
 § 64b. In Abweichung von § 30 Abs. 2 gilt für alle 

bereits in der Pensionskasse versicherten aktiven 
Frauen mit Lebensalter 47 oder älter folgende or-
dentliche Altersgrenze: 
 
Lebensalter Neue ordentliche Altersgrenze 
 Alter bei Versicherungsbeginn 
 25 26 27 28 29
ab 50 60 60 60 60 60
49 60 60 60 60 60
48 60 60 60 60 61
47 60 60 60 61 62
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2 In Abweichung von § 30 Abs. 2 können alle be-
reits in der Pensionskasse versicherten aktiven 
Männer mit Lebensalter 50 oder älter, die gemäss 
bisheriger Regelung ihre Altersgrenze nach der 
Vollendung ihres 63. Altersjahres erreichen, zwi-
schen der bisherigen und der neuen Altersgrenze 
wählen. Bei Wahl der neuen Altersgrenze wird 
der für die Berechnung der Rentenleistungen 
massgebende anrechenbare Lohn um 0,25% pro 
Monat gekürzt, um den die neue Altersgrenze tie-
fer ausfällt. Diese Kürzung kann durch einen 
nach versicherungstechnischen Grundsätzen be-
rechneten Betrag ausgekauft werden. 

 3 Für alle übrigen Versicherten gilt die Altersgren-
ze gemäss § 30 Abs. 2, wobei für alle aktiven 
Männer mit Lebensalter 49 oder jünger, die ge-
mäss bisheriger Regelung ihre Altersgrenze nach 
der Vollendung ihres 63. Altersjahres erreicht hät-
ten, der für die Berechnung der Rentenleistungen 
massgebende anrechenbare Lohn um 0,25% pro 
Monat gekürzt wird, um den die neue Altersgren-
ze tiefer ausfällt. Diese Kürzung kann durch einen 
nach versicherungstechnischen Grundsätzen be-
rechneten Betrag ausgekauft werden. 

 

 4 Das Lebensalter entspricht der Differenz zwi-
schen Kalenderjahr und Geburtsjahr. 

 

   
 Vorzeitiger Altersrücktritt weiblicher Versicherter  
 § 64c. Tritt eine weibliche Versicherte, die unter 

die Regelung von § 64b Abs. 1 fällt und das or-
dentliche Rücktrittsalter erst nach Vollendung ih-
res 60. Altersjahres erreicht, vorzeitig zurück, so 
wird der für die Berechnung der Rentenleistungen 
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massgebende anrechenbare Lohn pro volles 
Vorbezugsjahr um 3% gekürzt. Bruchteile eines 
Jahres werden berücksichtigt. 
2 Der Kürzungssatz von 3% gilt nur bis zum voll-
endeten 60. Altersjahr. Erfolgt der Rücktritt vor 
Vollendung des 60. Altersjahres, so gilt für die 
Zeit zwischen dem vorzeitigen Rücktritt und der 
Vollendung des 60. Altersjahres die Kürzung ge-
mäss § 32 Abs. 1 Übergangsordnung zum Pensi-
onskassengesetz. 

    
 Rückwirkender Wiedereintritt für weibliche Versicherte der Abteilung  
 § 64d. Für aktive weibliche Versicherte der Abtei-

lung I, die den Staatsdienst innerhalb der letzten 
zehn Jahre vor Inkrafttreten der vorliegenden Be-
stimmungen verlassen haben und nach einer von 
ihnen nachzuweisenden Unterbruchszeit zur 
Betreuung ihrer Kinder von höchstens fünf Jahren 
wiederum beim Staat angestellt werden, gelten 
die Bestimmungen von § 14a über den Wieder-
eintritt sinngemäss. 
2 Für die Geltendmachung des rückwirkenden 
Wiedereintrittes setzt die Pensionskasse eine 
Frist von einem Jahr. 

 

   
 Wohlerworbene Rechte der weiblichen Versicherten 
 § 64e. Weiblichen Versicherten, deren Anstel-

lungsverhältnis ohne Anspruch auf eine Rente er-
lischt, wird der betragsmässige Wert des bis zum 
Inkrafttreten der vorliegenden Bestimmungen er-
worbenen Deckungskapitals bzw. der gesetzli-
chen Freizügigkeitsleistung, sofern diese höher 
ist, garantiert. 
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 Leistungen an Geschiedene 
 § 64f. Beim Tod eines rentenbeziehenden Mit-

glieds, dessen Rentenanspruch vor Inkrafttreten 
der vorliegenden Bestimmungen entstanden ist, 
richten sich die Ansprüche an Geschiedene wei-
terhin nach den bei der Entstehung des Renten-
anspruches geltenden Verhältnissen. 

 

   
 Geltungsbereich und Geltungsdauer 
  § 65. Bis zum Inkrafttreten des total revidierten 

Gesetzes betreffend die Pensionskasse des Bas-
ler Staatspersonals (Pensionskassengesetz) vom 
20. März 1980 bleibt die Anwendung der nicht re-
vidierten Bestimmungen des Pensionskassenge-
setzes sistiert. 
2 Diese Ordnung ist zu publizieren; sie wird am 1. 
Januar 1985 wirksam. 

 
 


